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Der Senat der Universität Mozarteum Salzburg hat in seiner Sitzung vom 18. Juni 2021 die 
Beschlüsse der gemäß § 25 Abs. 8 Z 3 UG 2002 eingerichteten entscheidungsbefugten 
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Instrumentalmusikerziehung/Standort Innsbruck“ und „Lehramtsstudium mit den 
Unterrichtsfächern Bildnerische Erziehung, Textiles Gestalten, Werkerziehung“ über die 
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(Allgemeinbildung) gemeinsames Studium der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule –
Edith Stein, der Pädagogischen Hochschule Tirol, der Pädagogischen Hochschule 
Vorarlberg, der Universität Innsbruck und der Universität Mozarteum Salzburg (Standort 
Innsbruck)“ gemäß § 25 Abs. 10 UG 2002 in nachfolgender Fassung genehmigt. 
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Teil I: Allgemeine Bestimmungen 

Vorbemerkung 

Das Lehramtsstudium Sekundarstufe (Allgemeinbildung) in zwei Unterrichtsfächern oder einem Unter-

richtsfach und einer Spezialisierung qualifiziert für das Lehramt an Schulen der Sekundarstufe in den 

gewählten Unterrichtsfächern bzw. dem gewählten Unterrichtsfach und der gewählten Spezialisierung 
und besteht aus einem Bachelorstudium und einem Masterstudium. 

 

§ 1 Zuordnung des Studiums 

Das Masterstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) ist gemäß § 54 Universitätsgesetz 2002 

– UG der Gruppe der Lehramtsstudien zugeordnet. 

 

§ 2 Zulassung 

(1) Die Zulassung zum Masterstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) erfolgt an der 

Universität Innsbruck und setzt den Abschluss eines fachlich infrage kommenden Bachelorstudi-

ums (mit mindestens 240 ECTS-Anrechnungspunkten) oder eines anderen gleichwertigen Studi-
ums an einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung 

voraus. 

(2) Als fachlich infrage kommendes Studium gilt jedenfalls das Bachelorstudium Lehramt Sekundar-

stufe (Allgemeinbildung) an einer österreichischen Universität oder Pädagogischen Hochschule. 

Dabei müssen die im Masterstudium gewählten Unterrichtsfächer bzw. Spezialisierungen diesel-
ben sein wie in dem die Zulassung begründenden Bachelorstudium. Über das Vorliegen eines 

anderen fachlich infrage kommenden Studiums bzw. über die Gleichwertigkeit eines Studiums 

an einer anerkannten inländischen oder ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung ent-

scheidet das Rektorat gemäß den Bestimmungen des Universitätsgesetz 2002 – UG über die Zu-
lassung zum Masterstudium. 

(3) Wenn die Gleichwertigkeit grundsätzlich gegeben ist und nur einzelne Ergänzungen auf die volle 

Gleichwertigkeit fehlen, ist das Rektorat berechtigt, die Feststellung der Gleichwertigkeit mit der 

Auflage von Prüfungen zu verbinden, die während des jeweiligen Masterstudiums abzulegen 

sind. 

 

§ 3 Unterrichtsfächer und Spezialisierungen 

Im Masterstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) sind entweder zwei Unterrichtsfächer 

oder ein Unterrichtsfach und eine Spezialisierung zu wählen. 

Die folgenden Unterrichtsfächer können gewählt werden: 

1. Berufsorientierung/Lebenskunde 

2. Bewegung und Sport 

3. Bildnerische Erziehung 

4. Biologie und Umweltkunde 

5. Chemie 

6. Deutsch 

7. Englisch 

8. Ernährung und Haushalt 

9. Französisch 

10. Geographie und Wirtschaftskunde 

11. Geschichte, Sozialkunde, Politische Bildung 

12. Griechisch 

13. Informatik 

14. Instrumentalmusikerziehung 

15. Islamische Religion  
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16. Italienisch 

17. Katholische Religion 

18. Latein 

19. Mathematik 

20. Musikerziehung 

21. Physik 

22. Russisch 

23. Spanisch 

24. Technisches und textiles Werken 

 

Die folgenden Spezialisierungen können gewählt werden: 

25. Inklusive Pädagogik (Fokus Behinderung) 

26. Medienpädagogik 

 

§ 3a Erweiterungsstudien § 54b UG 

Ein Masterstudium Lehramt kann durch ein zusätzliches Unterrichtsfach oder eine Spezialisierung er-

weitert werden. Die Erweiterung kann nur durch das Unterrichtsfach oder die Spezialisierung erfolgen, 

die zum Bachelor-Erweiterungsstudium (§ 54b UG) gewählt wurde. Das zusätzliche Unterrichtsfach 
oder die zusätzliche Spezialisierung kann erst nach Abschluss des Lehramtsstudiums, dessen Erweite-

rung es dient, abgeschlossen werden. Dafür sind alle in diesem Curriculum für dieses Unterrichtsfach 

bzw. für diese Spezialisierung in Teil III vorgeschriebenen Prüfungen abzulegen. 

 

§ 4 Zuordnung der Lehrveranstaltungen 

1. Die Pflichtmodule 1 bis 5 des Unterrichtsfachs Berufsorientierung/Lebenskunde (Nr. 1, Numme-

rierung wie in § 3) werden der Pädagogischen Hochschule Tirol zugeordnet. 

2. Die Pflichtmodule 1 bis 5 des Unterrichtsfachs Bewegung und Sport (Nr. 2, Nummerierung wie 

in § 3) werden der Universität Innsbruck zugeordnet. 

3. Die Pflichtmodule 1 bis 3 des Unterrichtsfachs Bildnerische Erziehung (Nr. 3, Nummerierung 

wie in § 3) werden der Universität Mozarteum Salzburg zugeordnet. 

4. Das Pflichtmodul 1 und die Wahlmodule 1 und 2 des Unterrichtsfachs Biologie und Umweltkunde 

(Nr. 4, Nummerierung wie in § 3) werden der Universität Innsbruck zugeordnet. 

5. Die Pflichtmodule 1 bis 6 des Unterrichtsfachs Chemie (Nr. 5, Nummerierung wie in § 3) werden 

der Universität Innsbruck zugeordnet. 

6. Die Pflichtmodule 1 bis 4 des Unterrichtsfachs Deutsch (Nr. 6, Nummerierung wie in § 3) werden 

der Universität Innsbruck zugeordnet. 

7. Die Pflichtmodule 1 und 2 und die Wahlmodule 1 bis 7 des Unterrichtsfachs Englisch (Nr. 7, 
Nummerierung wie in § 3) werden der Universität Innsbruck zugeordnet. 

8. Die Pflichtmodule 1 bis 5 des Unterrichtsfachs Ernährung und Haushalt (Nr. 8, Nummerierung 

wie in § 3) werden der Pädagogischen Hochschule Tirol zugeordnet. 

9. Die Pflichtmodule 1 und 2 und die Wahlmodule 1 bis 5 des Unterrichtsfachs Französisch (Nr. 9, 

Nummerierung wie in § 3) werden der Universität Innsbruck zugeordnet. 

10. Die Pflichtmodule 1 bis 3 des Unterrichtsfachs Geographie und Wirtschaftskunde (Nr. 10, Num-

merierung wie in § 3) werden der Universität Innsbruck zugeordnet. 

11. Die Pflichtmodule 1 bis 5 des Unterrichtsfachs Geschichte, Sozialkunde, Politische Bildung (Nr. 

11, Nummerierung wie in § 3) werden der Universität Innsbruck zugeordnet. 

12. Die Pflichtmodule 1 bis 4 des Unterrichtsfachs Griechisch (Nr. 12, Nummerierung wie in § 3) 

werden der Universität Innsbruck zugeordnet. 

13. Die Pflichtmodule 1 bis 3 des Unterrichtsfachs Informatik (Nr. 13, Nummerierung wie in § 3) 

werden der Universität Innsbruck zugeordnet. 
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14. Die Pflichtmodule 1 bis 3 des Unterrichtsfachs Instrumentalmusikerziehung (Nr. 14, Nummerie-

rung wie in § 3) werden der Universität Mozarteum Salzburg zugeordnet. 

15. Die Pflichtmodule 1 bis 5 des Unterrichtsfachs Islamische Religion (Nr. 15, Nummerierung wie 

in § 3) werden der Universität Innsbruck zugeordnet. 

16. Die Pflichtmodule 1 und 2 und die Wahlmodule 1 bis 5 des Unterrichtsfachs Italienisch (Nr. 16, 

Nummerierung wie in § 3) werden der Universität Innsbruck zugeordnet. 

17. Die Pflichtmodule 1 bis 3 des Unterrichtsfachs Katholische Religion (Nr. 17, Nummerierung wie 

in § 3) werden der Universität Innsbruck zugeordnet. 

18. Die Pflichtmodule 1 bis 4 des Unterrichtsfachs Latein (Nr. 18, Nummerierung wie in § 3) werden 
der Universität Innsbruck zugeordnet. 

19. Die Pflichtmodule 1 bis 4 des Unterrichtsfachs Mathematik (Nr. 19, Nummerierung wie in § 3) 

werden der Universität Innsbruck zugeordnet. 

20. Die Pflichtmodule 1 bis 3 des Unterrichtsfachs Musikerziehung (Nr. 20, Nummerierung wie in 

§ 3) werden der Universität Mozarteum Salzburg zugeordnet. 

21. Die Pflichtmodule 1 bis 4 des Unterrichtsfachs Physik (Nr. 21, Nummerierung wie in § 3) werden 

der Universität Innsbruck zugeordnet. 

22. Die Pflichtmodule 1 bis 4 und Wahlmodule 1 bis 5 des Unterrichtsfachs Russisch (Nr. 22, Num-

merierung wie in § 3) werden der Universität Innsbruck zugeordnet. 

23. Die Pflichtmodule 1 und 2 und die Wahlmodule 1 bis 5 des Unterrichtsfachs Spanisch (Nr. 23, 

Nummerierung wie in § 3) werden der Universität Innsbruck zugeordnet. 

24. Die Pflichtmodule 1 bis 3 des Unterrichtsfachs Technisches und textiles Werken (Nr. 24, Num-

merierung wie in § 3) werden der Pädagogischen Hochschule Tirol zugeordnet. 

25. Die Pflichtmodule 1 bis 3 der Pädagogischen Spezialisierung Inklusive Pädagogik (Fokus Behin-

derung) (Nr. 25, Nummerierung wie in § 3) werden der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule 

– Edith Stein zugeordnet. 

26. Die Pflichtmodule 1 bis 4 der Pädagogischen Spezialisierung Medienpädagogik (Nr. 26, Num-
merierung wie in § 3) werden der Universität Innsbruck zugeordnet. 

27. Die Pflichtmodule 1 bis 3 der Bildungswissenschaftlichen Grundlagen (Teil II) werden der Uni-

versität Innsbruck zugeordnet. 

 

§ 5 Umfang und Dauer 

(1) Das Masterstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) umfasst 120 ECTS-Anrech-

nungspunkte (ECTS-AP).  

(2) Aus den „Bildungswissenschaftlichen Grundlagen“ sind Module im Umfang von 20 ECTS-AP 

und in jedem Unterrichtsfach und Spezialisierung Module im Umfang von 25 ECTS-AP zu ab-
solvieren. Von diesen sind in jedem Unterrichtsfach mindestens 5 ECTS-AP der jeweiligen Fach-

didaktik zugeordnet. Im den 120 ECTS-AP sind 6,5 ECTS-AP an pädagogisch-praktischen Stu-

dienanteilen inkludiert. 

(3) Das Modul „Konzeption der Masterarbeit“ umfasst 5 ECTS-AP, die Masterarbeit 22,5 ECTS-AP 

und die Verteidigung der Masterarbeit 2,5 ECTS-AP. 

(4) Im Modul „Interdisziplinäre Kompetenzen“ sind 20 ECTS-AP zu absolvieren. Diese können 

a) aus den eingerichteten Master- und/oder Diplomstudien (einschließlich nicht gewählter Optio-

nen des Lehramtsstudiums Sekundarstufe Allgemeinbildung) frei gewählt werden; 

b) als Schwerpunktsetzung im Bereich der Lehramtsstudien absolviert werden; 

c) nach Maßgabe der freien Plätze durch Absolvierung eines Teils der im Mitteilungsblatt der 

Universität Innsbruck verlautbarten Wahlpakete (Ergänzungen) im Umfang von bis zu 20 ECTS-
AP absolviert werden. Die in den jeweiligen Curricula festgelegten Anmeldungsvoraussetzungen 

sind zu erfüllen; 
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d) Studierende sind berechtigt, in begründeten Fällen wie z. B. bei zu absolvierenden Lehrveran-

staltungen zum Erhalt der Lehrbefähigung/Studientitelanerkennung in Italien oder für den auf-

bauenden Erwerb interdisziplinärer Kompetenzen, einzelne Lehrveranstaltungen aus den einge-
richteten Bachelorstudien zu wählen. 

 

 Unterrichtsfach 1 Unterrichtsfach 2  Bildungswissen-

schaftliche Grundla-

gen 

Fach und Fachdidaktik 25 ECTS-AP 25 ECTS-AP 

20 ECTS-AP davon Fachdidaktik min-

destens 

5 ECTS-AP 5 ECTS-AP 

davon pädagogisch-prak-
tische Studienanteile 

6,5 ECTS-AP aus den Bildungswissenschaftlichen Grundlagen + je 1 
ECTS-AP aus den Fachdidaktiken 

 25 ECTS-AP 25 ECTS-AP 20 ECTS-AP 

Interdisziplinäre Kompe-

tenzen 
20 ECTS-AP 

Konzeption der Masterar-

beit und Masterarbeit 
27,5 ECTS-AP 

Verteidigung der Master-

arbeit 
2,5 ECTS-AP 

Masterstudium gesamt 120 ECTS-AP 

 

(5) Pädagogisch-praktische Studien 

Im Rahmen des Lehramtsstudiums Sekundarstufe (Allgemeinbildung) dienen pädagogisch-prak-

tische Studien (PPS) der praxisorientierten Verschränkung schulpraktischer, fachdidaktischer, 

bildungswissenschaftlicher und fachlicher Studienanteile. Pädagogisch-praktische Studien setzen 
sich in der Regel aus ausbildungsinstitutionsseitigen bildungswissenschaftlichen bzw. fachdidak-

tischen Lehrveranstaltungen (bzw. Lehrveranstaltungsanteilen) und schulpraktischen Studienan-

teilen zusammen. Letztere finden an Schulen unter Aufsicht von ausgebildeten Betreuungslehr-
kräften statt. 

Die ausbildungsinstitutionsseitigen Anteile der pädagogisch-praktischen Studien können Schul-

praktika bildungswissenschaftlich bzw. fachdidaktisch vorbereiten, begleiten oder dienen der 

Nachbereitung unter Berücksichtigung der jeweils aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse. 

Die schulpraktischen Studienanteile bieten Studierenden die Möglichkeit, erworbenes Wissen 

und Kompetenzen im beruflichen Handlungsfeld Schule unter Anleitung dem jeweiligen Ausbil-

dungsstand entsprechend anzuwenden bzw. umzusetzen. Im Rahmen der Ausbildung sollten die 
Studierenden in den schulpraktischen Studienanteilen je nach Studienfächern möglichst alle 

Schularten kennenlernen, für die die mit dem Studium erworbene Berufsberechtigung gilt. Die 

pädagogisch-praktischen Studien verteilen sich wie folgt im Studienverlauf: 

Sem. Modul/Lehrveranstaltungen  Typ SSt 
ECTS-

AP 

davon 

päd.-

prakt. 

Studien in 

ECTS-AP 

I 

1 Berufsfeldbezogene Forschung und Professionalisierung  

 1.a. Schulentwicklung und Professional Community VO 2 2 0 

 

1.b. VU aus einem der folgenden Bereiche: 
Lernforschung, LehrerInnenbildung und Professionali-

sierung, Schulforschung, Leadership- und Schulent-

wicklungsforschung 

VU 2 3 0 

II 

1 Berufsfeldbezogene Forschung und Professionalisierung 2 

 

1.c. Forschung im Bereich formaler Bildung und 
Schulpraktikum IV 

PR 3 7,5 6,5 

III 2 Bildungslaboratorium 



 – 10 – 

 

2.a. Bildungslaboratorium – Reflexion und Entwick-

lung im pädagogischen Kontext 

SE 2 3 0 

 

2.b. Lehrveranstaltungen zur Vertiefung von bildungs-
wissenschaftlichen Fragestellungen, Problem- und The-

menfeldern aus dem entsprechend gekennzeichneten 

Lehrveranstaltungsangebot 

 
2 2 0 

I - 

III 

3 Vertiefende Themen zur Schul- und Bildungsforschung 

 

Es ist eine der folgenden Vorlesungen im Umfang von 

2,5 ECTS-AP zu wählen: 

VO Gendersensibilität im Schul- und Bildungssystem 
II 

VO Inklusion und Heterogenität im Schul- und Bil-

dungssystem II 

VO Lebensweltliche Mehrsprachigkeit und Interkultur-
alität im Schul- und Bildungssystem II 

VO Pluralität der Weltanschauungen II 

VO 2 2,5 0 

     Summe 20 5 

 

Zusammensetzung pädagogisch-praktische Studien: 

Masterstudium: 6,5 ECTS-AP aus den Bildungswissenschaftlichen Grundlagen + je 1 ECTS-AP 

aus den Fachdidaktiken. Dies ergibt mit dem im Bachelorstudium Sekundarstufe (Allgemeinbil-

dung) absolvierten 33,5 ECTS-AP insgesamt 42 ECTS-AP. 

 

§ 6 Allgemeines Qualifikationsprofil 

(1) Im Masterstudium werden die im Bachelorstudium erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen 

erweitert und vertieft. Die fachspezifische Ausgestaltung der fachlichen und fachdidaktischen 

Kompetenzen wird für das jeweilige Unterrichtsfach in Teil III dargestellt. 

(2) Die Absolventinnen und Absolventen können Probleme des Unterrichts in den Schulen der Se-

kundarstufe innovativ und kreativ lösen. Sie sind befähigt, wissenschaftliche bzw. künstlerische 

Themen selbstständig sowie inhaltlich und methodisch adäquat zu bearbeiten. Sie können sich 
am Fachdiskurs beteiligen, sich selbstständig weiteres fachliches, fachdidaktisches und pädago-

gisches Wissen aneignen und in ihrer Unterrichtstätigkeit umsetzen. 

(3) Das Masterstudium orientiert sich am aktuellen Wissensstand der Fachwissenschaften und 

Künste, deren Didaktiken und der Bildungswissenschaft und führt hin zu Fragen der Forschung.  

(4) Das Masterstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) qualifiziert zur Tätigkeit als Leh-

rerin oder Lehrer an Schulen der Sekundarstufe. Die Absolventinnen und Absolventen haben – 
aufbauend auf das Bachelorstudium – die Kompetenzen für einen Unterricht erworben, der den 

Bildungsanforderungen einer sich entwickelnden Schule und Gesellschaft entspricht. 

(5) Die Absolventinnen und Absolventen sind für ein Doktoratsstudium qualifiziert.  

 

§ 7 Lehrveranstaltungsarten 

(1) Lehrveranstaltungen ohne immanenten Prüfungscharakter: 

1. Vorlesungen (VO) sind im Vortragsstil gehaltene Lehrveranstaltungen. Sie führen in die For-

schungsbereiche, Methoden und Lehrmeinungen eines Fachs ein. 

2. Arbeitsgemeinschaften (AG) dienen zur gemeinsamen Auseinandersetzung mit Theorien, 

Fragen, Methoden und Techniken eines Fachgebiets in Form der Zusammenarbeit in Grup-
pen. Teilungsziffer: 20 

(2) Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter (Teilungsziffer 20, falls in Teil III bei 

den jeweiligen Unterrichtsfächern nicht anders angegeben): 

1. Proseminare (PS) führen interaktiv in die wissenschaftliche Fachliteratur ein und behandeln 

exemplarisch fachliche Probleme. Sie vermitteln Kenntnisse und Methoden des wissenschaft-

lichen Arbeitens. 
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2. Übungen (UE) dienen zur praktischen Bearbeitung konkreter wissenschaftlicher bzw. künst-

lerischer Aufgaben eines Fachgebiets. 

3. Seminare (SE) dienen zur vertiefenden wissenschaftlichen Auseinandersetzung im Rahmen 

der Präsentation und Diskussion von Beiträgen seitens der Teilnehmenden. 

4. Vorlesungen verbunden mit Übungen (VU) dienen zur praktischen Bearbeitung konkreter 

Aufgaben eines Fachgebiets, die sich im Rahmen des Vorlesungsteils stellen. 

5. Praktika (PR) dienen zur praxisorientierten Vorstellung und Bearbeitung konkreter Aufgaben 

eines Fachgebiets, wobei sie die Berufsvorbildung und/oder wissenschaftliche Ausbildung 
sinnvoll ergänzen. 

6. Exkursionen (EX) tragen außerhalb der Hochschuleinrichtungen zur Veranschaulichung und 

Vertiefung der Studieninhalte bei. 

7. Exkursionen verbunden mit Übungen (EU) dienen außerhalb der Universität und ihrer Ein-

richtungen der Veranschaulichung und Vertiefung der Studieninhalte und der praktischen Be-

arbeitung konkreter wissenschaftlicher Aufgaben eines Fachgebiets. 

8. Konversatorien (KO) dienen der Reflexion und Vertiefung bereits erworbener Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten im Hinblick auf deren praktische Anwendbarkeit. 

9. Projektstudien (PJ) dienen der wissenschaftlichen Zusammenarbeit im Rahmen zweier oder 

mehrerer Fachgebiete anhand fachübergreifender Fragen und der Anwendung unterschiedli-
cher Methoden und Techniken. 

10. Künstlerischer Einzelunterricht (KE) dient dem Erwerb bzw. der Vertiefung künstlerischer 

oder künstlerisch-praktischer Fähigkeiten und Fertigkeiten und der Entfaltung der individu-

ellen künstlerischen Anlagen einzelner Studierender. 

11. Künstlerischer Gruppenunterricht (KG) ist die künstlerisch-praktische Arbeit mit mehreren 

Studierenden. 

 

§ 8 Verfahren zur Vergabe der Plätze bei Lehrveranstaltungen mit Teilnahmebeschränkung 

Bei Lehrveranstaltungen mit einer beschränkten Zahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden 

die Plätze wie folgt vergeben: 

1. Studierende, denen aufgrund der Zurückstellung eine Verlängerung der Studienzeit erwach-

sen würde, sind bevorzugt zuzulassen. 

2. Reicht Kriterium Z 1 zur Regelung der Zulassung zu einer Lehrveranstaltung nicht aus, so 

sind an erster Stelle Studierende, für die diese Lehrveranstaltung Teil eines Pflichtmoduls ist, 

und an zweiter Stelle Studierende, für die diese Lehrveranstaltung Teil eines Wahlmoduls ist, 
bevorzugt zuzulassen. 

3. Reichen die Kriterien Z 1 und Z 2 zur Regelung der Zulassung zu einer Lehrveranstaltung 

nicht aus, so werden die vorhandenen Plätze verlost. 

 

§ 9 Konzeption der Masterarbeit, Masterarbeit und Verteidigung der Masterarbeit
 

(1) Im Modul „Konzeption der Masterarbeit“ im Umfang von 5 ECTS-AP erfolgt die Vereinbarung 

des Themas, des Umfangs und der Form der Masterarbeit auf Basis einer inhaltlichen Kurzbe-
schreibung (Exposé) sowie die Vereinbarung der Arbeitsabläufe und des Studienfortgangs und 

die Planung eines entsprechenden Zeitrahmens für die Durchführung der Masterarbeit.  

(2) Im Masterstudium ist eine Masterarbeit im Umfang von 22,5 ECTS-AP zu verfassen. Die Mas-

terarbeit ist eine wissenschaftliche Arbeit, die dem Nachweis der Befähigung dient, wissenschaft-

liche Themen selbstständig sowie inhaltlich und methodisch adäquat zu bearbeiten.  

(3) Das Thema der Masterarbeit ist aus der Fachwissenschaft eines der Unterrichtsfächer, der Fach-
didaktik eines der Unterrichtsfächer, einer Spezialisierung oder den Bildungswissenschaftlichen 

Grundlagen zu wählen. Es wird ausdrücklich empfohlen, bereichsübergreifende Themen zu wäh-

len.  
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(4) Die Masterarbeit ist in schriftlicher Ausfertigung und in der von der Studienleitung jener Institu-

tion, der das Unterrichtsfach oder die Spezialisierung zugeordnet ist, festgesetzten Form einzu-

reichen. 

(5) Die Masterarbeit kann mit Einverständnis der Betreuerinnen und Betreuer auch in einer Fremd-
sprache abgefasst werden. In den Unterrichtsfächern Englisch, Französisch, Italienisch und Spa-

nisch muss sie in der jeweiligen Fremdsprache abgefasst werden.  

(6) Es ist das Pflichtmodul „Verteidigung der Masterarbeit“ zu absolvieren, dem 2,5 ECTS-AP zu-

geordnet sind. Dieses Modul besteht aus einer studienabschließenden mündlichen Verteidigung 

der Masterarbeit vor einem Prüfungssenat.  

Lernziel des Moduls ist die Reflexion der Masterarbeit im Gesamtzusammenhang des Masterstu-

diums. Dabei stehen theoretisches Verständnis, methodische Grundlagen, Vermittlung der Ergeb-
nisse der Masterarbeit und Präsentationsfertigkeiten im Vordergrund. Anmeldevoraussetzung ist 

die positive Absolvierung aller Pflicht- und Wahlmodule sowie der Masterarbeit. 

 

§ 10 Prüfungsordnung 

(1) Die Leistungsbeurteilung der Module erfolgt durch Modulprüfungen. Modulprüfungen sind die 

Prüfungen, die dem Nachweis der Kenntnisse und Fertigkeiten in einem Modul dienen. Mit der 

positiven Beurteilung aller Teile einer Modulprüfung wird das betreffende Modul abgeschlossen. 

(2) Die Leistungsbeurteilung der Lehrveranstaltungen der Module erfolgt durch Lehrveranstaltungs-

prüfungen. Lehrveranstaltungsprüfungen sind  

1. die Prüfungen, die dem Nachweis der Kenntnisse und Fertigkeiten dienen, die durch eine 

einzelne Lehrveranstaltung vermittelt wurden und bei denen die Beurteilung aufgrund eines 

einzigen Prüfungsaktes am Ende der Lehrveranstaltung erfolgt. Die Lehrveranstaltungsleite-
rin bzw. der Lehrveranstaltungsleiter hat vor Beginn der Lehrveranstaltung die Prüfungsme-

thode (schriftlich oder mündlich) und die Beurteilungskriterien festzulegen und bekanntzu-

geben. 

2. Prüfungen über Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter, bei denen die Be-

urteilung aufgrund von regelmäßigen schriftlichen und/oder mündlichen Beiträgen der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer erfolgt. Die Lehrveranstaltungsleiterin bzw. der Lehrveranstal-

tungsleiter hat vor Beginn der Lehrveranstaltung die Prüfungsmethode (schriftlich und/oder 

mündlich) und die Beurteilungskriterien festzulegen und bekanntzugeben. 

(3) Die Leistungsbeurteilung des Moduls Konzeption der Masterarbeit erfolgt durch die Betreue-

rin/durch den Betreuer auf Basis eines Exposés. Die positive Beurteilung hat „mit Erfolg teilge-
nommen“, die negative Beurteilung hat „ohne Erfolg teilgenommen“ zu lauten. 

(4) Die Leistungsbeurteilung des Moduls „Verteidigung der Masterarbeit“ findet in Form einer kom-

missionellen Prüfung vor einem Prüfungssenat, bestehend aus drei Prüferinnen und Prüfern, statt. 
Die Ablegung dieser kommissionellen Prüfung setzt voraus, dass die Masterarbeit positiv beur-

teilt wurde und alle anderen im Masterstudium vorgeschriebenen Lehrveranstaltungen absolviert 

wurden.  

(5) In den fremdsprachlichen Unterrichtsfächern können Lehrveranstaltungen und Prüfungen in der 
jeweiligen Fremdsprache stattfinden. 

(6) Für Prüfungen und die Beurteilung wissenschaftlicher Arbeiten gelten die Regelungen des UG 

2002 und des studienrechtlichen Teils der Satzung der Universität Innsbruck. Ergänzungen zur 

Prüfungsordnung für einzelne Unterrichtsfächer oder Spezialisierungen sind im Teil III dieses 

Curriculums angegeben. 

 

§ 11 Akademischer Grad 

An Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiums Lehramt Sekundarstufe wird der akademische 

Grad „Master of Education“, abgekürzt „MEd“, verliehen. 

 

§ 12 Inkrafttreten 

(1) Das Curriculum tritt mit 1. Oktober 2018 in Kraft, sofern in Abs. 2 nichts anderes bestimmt ist. 
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(2) Abschnitt 26 in Teil III tritt mit 1. Oktober 2019 in Kraft. 

(3) Die Änderung des Curriculums in der Fassung des Mitteilungsblattes der Universität Mozarteum 

Salzburg vom 19. Juni 2019, 70. Stück, tritt mit 1. Oktober 2019 in Kraft und ist auf alle Studie-

renden anzuwenden. 

(4) Die Änderung des Curriculums in der Fassung des Mitteilungsblattes der Universität Mozarteum 

Salzburg vom 22. Juni 2021, 49. Stück, tritt mit 1. Oktober 2021 in Kraft und ist auf alle Studie-
renden anzuwenden. Teil III Abschnitt 1 (Unterrichtsfach Berufsorientierung/Lebenskunde) tritt 

mit 1.10.2025 außer Kraft. 

 

§ 13 Übergangsbestimmungen 

Ordentliche Studierende, die das Unterrichtsfach Berufsorientierung/Lebenskunde, kundgemacht im 

Mitteilungsblatt der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck vom 29.06.2016, 46. Stück, Nr. 490, an 

der Universität Innsbruck vor dem 1. Oktober 2025 begonnen haben, sind ab diesem Zeitpunkt berech-

tigt, dieses Studium innerhalb von längstens fünf Semestern abzuschließen.  
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Teil II: Bildungswissenschaftliche Grundlagen 

§ 1 Vorbemerkung 

Die Lehrveranstaltungen aus den Bildungswissenschaftlichen Grundlagen vermitteln einen auf den ak-

tuellsten Erkenntnissen basierten forschungsorientierten Zugang zum Berufsfeld. Die verschiedenen 

Felder bildungswissenschaftlicher Forschung sowie die Frage der Umsetzung von Befunden im Bil-
dungssystem auf unterschiedlichen Ebenen werden entsprechend dem interdisziplinär geprägten Berufs-

alltag integrativ behandelt. Damit wird vor dem Hintergrund eines berufslebenslangen Professionalisie-

rungsprozesses ein integratives, wissenschaftsbasiertes Fundament für künftiges pädagogisches Denken 

und Handeln gelegt. Aspekte der Diversität im formalen Bildungsprozess werden durchgängig beson-
ders beachtet. Der Begriff Diversität subsumiert insbesondere die Bereiche Heterogenität, Gender, so-

ziale Herkunft, Mehrsprachigkeit, unterschiedliche Begabungen und die Konzepte Inklusion, Interkul-

turalität und Pluralität der Weltanschauungen. 

 

§ 2 Teilungsziffern 

(1) Vorlesung mit Übung (VU): 50 

(2) Praktikum (PR): 16 

 

§ 3 Pflichtmodule 

Es sind Pflichtmodule im Umfang von insgesamt 20 ECTS-AP zu absolvieren: 

1.
 Pflichtmodul: Berufsfeldbezogene Forschung und 

Professionalisierung 
SSt 

ECTS-

AP
 

a. VO Schulentwicklung und Professional Community 

Der Schwerpunkt der Lehrveranstaltung liegt bei der Vertiefung von aktu-
ellen Konzepten und theoretischen Zugängen zu Leadership- und  

Schulentwicklung. Basierend auf einem Überblick zur Genese der Schul-

entwicklung als eigenem Handlungs- und Forschungsfeld werden die Be-

deutung der Gesamtorganisation Schule für die Gestaltung von Unterricht 
und deren gezielte Entwicklung unter Einbezug der handelnden Akteure 

insbesondere vor dem Hintergrund der Entwicklung einer Professional 

Community behandelt. Auf Basis der Erfahrungen im Feld (Schulpraktika 
im Rahmen der pädagogisch-praktischen Studien bzw. Schul- und Unter-

richtspraxis) werden verschiedene Zugänge zu intendierten schulischen 

Transformationsprozessen auf allen Systemebenen behandelt. Dies betrifft 
insbesondere Fragen der Evaluation, Qualitätsentwicklung und Output/Out-

come-Steuerung, wie auch des Aufbaus einer Professional Community, der 

Unterrichtsentwicklung und verschiedene Zugänge zum Thema Leadership 

in diesen schulischen Transformationsprozessen. 

2 2 

b. Es ist eine Lehrveranstaltung im Umfang von 3 ECTS-AP aus den folgen-

den Themenbereichen zu wählen: 

VU Lernforschung  
In der Lehrveranstaltung werden aktuellste Forschungsbefunde zur Lern-

forschung aus unterschiedlichen Disziplinen insbesondere hinsichtlich ihrer 

spezifischen methodischen und methodologischen Zugänge und den zu-
grundeliegenden wissenschaftstheoretisch-paradigmatischen Annahmen 

aus bildungswissenschaftlicher Sicht dargestellt und in Bezug auf potenzi-

elle schulpraktische Folgen kritisch analysiert. 
 

VU LehrerInnenbildung & Professionalisierung 

In der Lehrveranstaltung werden aktuelle Forschungsbefunde zur  

LehrerInnenbildungs- und Professionsforschung aus unterschiedlichen Dis-
ziplinen insbesondere hinsichtlich ihrer spezifischen methodischen und me-

2 3 
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thodologischen Zugänge und den zugrundeliegenden wissenschaftstheore-

tisch-paradigmatischen Annahmen aus bildungswissenschaftlicher Sicht 
dargestellt und hinsichtlich ihre praktische Relevanz für Qualitätskriterien 

bezogen auf das professionelle Handeln von Lehrpersonen und für die be-

rufliche Praxis kritisch analysiert. 

 

VU Schulforschung 

In der Lehrveranstaltung werden aktuelle Forschungsbefunde zur Schul- 

und Unterrichtsforschung aus unterschiedlichen Disziplinen insbesondere 
hinsichtlich ihrer spezifischen methodischen und methodologischen Zu-

gänge und den zugrundeliegenden wissenschaftstheoretisch-paradigmati-

schen Annahmen aus bildungswissenschaftlicher Sicht dargestellt und hin-

sichtlich potenzieller schulpraktischer Folgen kritisch analysiert. 
 

VU Leadership- und Schulentwicklungsforschung 

Basierend auf breitem schulpädagogischem Grundlagenwissen und eigener 
praktischer Erfahrungen erfolgt in dieser Lehrveranstaltung eine Vertiefung 

in die Wissenschaftsfelder Leadership- und Schulentwicklungsforschung 

unter besonderer Berücksichtigung methodologischer Fragen. Im Fokus 
steht die Auseinandersetzung mit verschiedenen aktuellen Forschungser-

gebnissen zur Output-Steuerung, verschiedener Evaluationsmodelle und -

formate im Kontext formaler Bildung und deren Beitrag hinsichtlich der 

intendierten Entwicklung der Organisation Schule auf allen Ebenen. Die 
Lehrveranstaltung bereitet insbesondere auf die forschungsgeleitete Ent-

wicklung und Begleitung eigener Schulentwicklungsprojekte vor. 

c. PR Forschung im Bereich formaler Bildung und Schulpraktikum IV 
Die Lehrveranstaltung besteht aus einem universitären Teil und einem (for-

schungs-)praktischen an einer Bildungsinstitution (Neue Mittelschule 

(NMS), Polytechnische Schule (PTS), Allgemeinbildende Höhere Schule 
(AHS), Berufsbildende Mittlere und Höhere Schule (BMHS) …). 

Die Schwerpunkte des universitären Teils der Lehrveranstaltung liegen auf 

einer wissenschaftstheoretischen und methodologischen Vertiefung der Be-
reiche Professions- und Bildungsforschung, Schul- und Unterrichtsfor-

schung sowie Lehr- und Lernforschung anhand aktueller Forschungszu-

gänge und Forschungsprojekte. Es werden unterschiedliche Forschungsme-

thoden vorgestellt und zentrale Methoden – quantitative und qualitative Zu-
gänge gleichermaßen, mit Blick auf eigene Forschungstätigkeiten – vertieft. 

Darauf basierend unterstützt die Lehrveranstaltung die Konzeption, Pla-

nung und Durchführung eines eigenen Forschungsprojekts. 
Im Diskurs mit aktuellen bildungswissenschaftlichen Theorien und For-

schungsergebnissen erfolgt weiterführende Theorieentwicklung. 

Der schulbezogene Teil beinhaltet die Konzeption, Planung und Durchfüh-
rung eines eigenständigen Projekts aus den Bereichen Professions- und Bil-

dungsforschung, Schul- und Unterrichtsforschung oder Lehr-und Lernfor-

schung. 

3 7,5 

 Summe
 

7 12,5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen kennen aktuelle Forschungsbefunde, Entwicklungen und 
wissenschaftstheoretisch-paradigmatische Grundlagen in den Bereichen Schulentwicklung 

und Professional Community, Lernforschung, LehrerInnenbildung und Professionalisierung, 

Schulforschung sowie Leadership- und Schulentwicklungsforschung. Sie können Erkenntnisse 

aus diesen Bereichen forschungsbezogen in verschiedenen Schulsettings unter Berücksichti-
gung aktueller Literatur eigenständig planen, durchführen und evaluieren. 
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Sie können diese theoriegeleitet analysieren, reflektieren, kritisch hinterfragen und konkret 

fallbezogene Handlungsoptionen für die Berufspraxis entwerfen und umsetzen – insbesondere 

Fragestellungen zum Themenspektrum der Diversität im Schul- und Bildungssystem (Gender, 
Inklusion, Heterogenität, Interkulturalität und Pluralität der Weltanschauungen). 

Die Absolventinnen und Absolventen reflektieren ihre Erfahrungen aus dem Feld Schule als 

Bildungsinstitution vor dem Hintergrund aktueller theoretischer Konzepte zur Professionali-
sierung pädagogischer Berufe. Sie nehmen sich selbst als professionell handelnde Pädagogin-

nen und Pädagogen wahr, die Mitglieder einer Professional Community pädagogischer Ak-

teure sind. 
Basierend auf diesen Erkenntnissen sind die Absolventinnen und Absolventen in der Lage, 

Lernprozesse in institutionalisierten Lernsituationen theoriegeleitet basierend auf den aktuellen 

Forschungsbefunden zu analysieren, planen, umzusetzen und kritisch zu evaluieren. 

Die Absolventinnen und Absolventen kennen wissenschaftstheoretische, bildungspolitische 
und bildungstheoretische Grundlagen und Innovationen im eigenen Bildungssystem und haben 

einen Überblick über internationale Perspektiven und Entwicklungen zu Fragen von Bildung, 

Schule und Unterricht. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

2.
 

Pflichtmodul: Bildungslaboratorium SSt 
ECTS-

AP
 

a. SE Bildungslaboratorium – Reflexion und Entwicklung im pädagogi-

schen Kontext 
Aufbau professioneller Kompetenz pädagogischen Handelns durch Arbei-

ten an konkreten Fällen schulischer bzw. unterrichtlicher Innovation und 

Entwicklung im Bildungswesen; Analyse und Fallarbeit bieten eine praxis-
nahe, problem- und handlungsorientierte Reflexion von Bildungs- und Er-

ziehungsprozessen. 

Auseinandersetzung mit und Diskussion von Ansätzen zu Innovation und 
Reform im Bildungswesen 

Planung, Durchführung und Auswertung von Unterrichtsexperimenten, me-

takognitive und theoriegestützte bzw. theoriegenerierende Reflexion dieser 

Experimente 

2 3 

b. Lehrveranstaltungen zur Vertiefung von bildungswissenschaftlichen Frage-

stellungen, Problem- und Themenfeldern aus dem entsprechend gekenn-

zeichneten Lehrveranstaltungsangebot 

2 2 

 Summe
 

4 5 

 Lernziel des Moduls: 
Die Absolventinnen und Absolventen haben ihre bildungswissenschaftlichen Kompetenzen 

durch Arbeiten an Fällen innovativer Praxis erweitert. Sie professionalisieren ihr pädagogi-

sches Handeln und entwickeln einen berufsadäquaten Habitus durch die Reflexion von Schul- 
und Unterrichtssituationen.  

Die Absolventinnen und Absolventen kennen Innovationen und Reformen im Bildungswesen. 

Sie können diese theoriegeleitet analysieren, reflektieren, kritisch hinterfragen und konkret 

fallbezogene Handlungsoptionen für die Berufspraxis entwerfen und umsetzen – insbesondere 
Fragestellungen zum Themenspektrum der Diversität im Schul- und Bildungssystem (Gender, 

Inklusion, Heterogenität, Interkulturalität und Pluralität von Weltanschauungen). 

Die Absolventinnen und Absolventen können Unterricht für alle ausbildungsrelevanten Schul-
arten und Stufen planen, durchführen und evaluieren. Sie sind in der Lage, die Ergebnisse the-

oriegestützt zu reflektieren und analysieren sowie daraus neue Erkenntnisse bzw. Theoriean-

sätze und Handlungsoptionen zu generieren. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 1 
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3.
 

Pflichtmodul: Vertiefende Themen zur Schul- und Bildungsforschung SSt 
ECTS-

AP
 

 Es ist eine der folgenden Vorlesungen im Umfang von 2,5 ECTS-AP zu 

wählen: 

 

VO Gendersensibilität im Schul- und Bildungssystem II 

In der Lehrveranstaltung werden aktuelle Forschungsergebnisse, Entwick-

lungen und spezielle Fragestellungen des formalen Bildungssystems unter 

besonderer Berücksichtigung genderbezogener Fragen und Problemstellun-
gen behandelt. 

 

VO Inklusion und Heterogenität im Schul- und Bildungssystem II 
In der Lehrveranstaltung werden aktuelle Forschungsergebnisse, Entwick-

lungen und spezielle Fragestellungen des formalen Bildungssystems unter 

besonderer Berücksichtigung von Heterogenität und inklusiver Fragstellun-
gen behandelt. 

 

VO Lebensweltbezogene Mehrsprachigkeit und Interkulturalität im 

Schul- und Bildungssystem II 
In der Lehrveranstaltung werden aktuelle Forschungsergebnisse, Entwick-

lungen und spezielle Fragestellungen des formalen Bildungssystems unter 

besonderer Berücksichtigung interkultureller Fragen und Problemstellun-
gen behandelt. 

 

VO Pluralität der Weltanschauungen II 

In der Lehrveranstaltung werden aktuelle Forschungsergebnisse, Entwick-
lungen und spezielle Fragestellungen des formalen Bildungssystems unter 

besonderer Berücksichtigung der Pluralität von Weltanschauungen behan-

delt. 

2 2,5 

 Summe
 

2 2,5 

 Lernziel des Moduls: 
Die Absolventinnen und Absolventen haben ihre erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse nach 

eigenen Interessen und Schwerpunkten über eine vertiefende bildungswissenschaftliche Wahl-

fachveranstaltung erweitert. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 
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Teil III: Bestimmungen für die Unterrichtsfächer 

 

Abschnitt 1: Unterrichtsfach Berufsorientierung/Lebenskunde 

§ 1 Fachspezifisches Qualifikationsprofil  

Die Absolventinnen und Absolventen des Unterrichtsfachs Berufsorientierung/Lebenskunde haben die 
im entsprechenden Bachelorstudium erworbenen fachlichen und fachdidaktischen Kenntnisse erweitert 

und vertieft. Sie werden verstärkt zu eigenständigem Wissenserwerb, selbstständiger Weiterbildung und 

einer offenen und kritischen Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und fachdidak-

tischer Forschung hingeführt.  

(1) Fachliche Kompetenzen 

Das Ziel der fachwissenschaftlichen Ausbildung ist es, den Absolventinnen und Absolventen 

fachliches Wissen und grundlegende methodische Ansätze für Berufsorientierung und Lebens-
kunde zu vermitteln bzw. ihre individuelle Beratungskompetenz zu stärken. Sie vertiefen dabei 

Methoden und Fähigkeiten zur Förderung und Entwicklung sozialer und personaler Kompetenzen 

der zu Unterrichtenden und jene persönlichen und fachlichen Kenntnisse sowie praktische Fer-
tigkeiten, die für den Unterricht im Unterrichtsfach Berufsorientierung/Lebenskunde der Sekun-

darstufe und für Berufs- und Bildungsberatung relevant sind. Sie erwerben ein vertieftes Ver-

ständnis von unterschiedlichen Diversitätsdimensionen und sind imstande, ihren Unterricht auf 

die verschiedenen Aspekte der Heterogenität abzustimmen. Sie kennen und begreifen die spezi-
fischen Bedürfnisse und Anforderungen anderer Schularten sowie die Nahtstellenproblematik 

(Transition). Vernetztes Denken und mehrperspektivische Problembearbeitung werden geschult, 

das vermittelte Berufswissen entspricht dem jeweiligen Stand der Wissenschaft. 

(2) Fachdidaktische Kompetenzen 

Das Masterstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) mit Unterrichtsfach Berufsorien-

tierung/Lebenskunde bietet den Studierenden eine Vertiefung der im Bachelorstudium erworbe-

nen fachdidaktischen Kompetenzen. Die Studierenden nutzen ihre bisher (im Studium und evtl. 
im Berufsleben) erworbenen Kompetenzen und/oder ihre praktischen Unterrichtserfahrungen 

bzw. Berufserfahrungen dazu, sich umfassend und kritisch mit dem aktuellen Stand der fachdi-

daktischen Diskussion auseinanderzusetzen. Neben der intensiven theoretischen Auseinanderset-
zung wird besonderer Wert auf die Umsetzung in der Praxis gelegt.  

 

§ 2 Teilungsziffern 

Seminare (SE): 15 

 

§ 3 Pflichtmodule 

Es sind folgende Pflichtmodule im Umfang von insgesamt 25 ECTS-AP zu absolvieren: 

1. Pflichtmodul: Vertiefung fachdidaktischer Kompetenzen  SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Didaktik Berufsorientierung/Lebenskunde 
Prinzipien der geschlechtsneutralen Berufsorientierung; Handlungsfelder 

Migration und Bildungsberatung, Inklusion; Kompetenzfeststellung unter 

Berücksichtigung mehrsprachiger, diversitäts- und binnendifferenzierender 
Ansätze, Theoriemodelle und Forschungserkenntnisse 

1 2 

b. SE Zielgruppenorientierter Unterricht Berufsorientierung 
Grundlagen von geschlechtsneutraler Berufsorientierung; Determinanten 
und Konsequenzen von Geschlechterdifferenzierung; Entwicklung von För-

derkonzepten; Umgang mit Diversität; Methoden zur differenzierenden Un-

terrichtsgestaltung; Überblick über einschlägige Forschungsergebnisse 

2 3 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls: 
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Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls können fachdidaktisch aktuelle Theorie-

bildung und Methodik aufarbeiten und kritisch reflektieren. Sie kennen Prinzipien der ge-

schlechtsneutralen Berufsorientierung. Weiters kennen sie Methoden zur Kompetenzfeststel-
lung unter Berücksichtigung mehrsprachiger, diversitäts- und binnendifferenzierender An-

sätze. Sie haben ein vertiefendes Verständnis für unterschiedliche Diversitätsdimensionen  

erlangt und die Kompetenz in der Anwendung dieses Wissens auf eine konkrete fachdidakti-
sche Fragestellung erworben. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

2. Pflichtmodul: Analyse Fachdidaktischer Forschung  SSt 
ECTS-

AP 

 SE Analyse fachdidaktischer Forschung  
Fundierte wissenschaftliche, theorie- und methodengeleitete Auseinander-

setzung mit einem bestimmten Themenbereich der fachdidaktischen For-

schung; vertiefte Auseinandersetzung, Präsentation und schriftliche Bewer-
tung aktueller Forschungsergebnisse aus dem Bereich Berufs- und Bil-

dungsberatung, Berufsorientierung oder Lebenskunde auch im Kontext mit 

Diversität, Migration und Inklusion 

2 5 

 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls setzen sich mit ausgewählten Ergebnissen 
fachdidaktischer Forschung auseinander und legen das Ergebnis dieser Auseinandersetzung 

schriftlich und mündlich verständlich sowie methodisch korrekt dar. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

3. Pflichtmodul: Beratungskompetenzen SSt 
ECTS-

AP 

 VU Pädagogische Beratungskonzepte  
Personenbezogene Beratung, Beratungskompetenzen, Beratungstechniken, 

Beratungsverständnis; Entwicklung in Zusammenhang relevanter Bezugs-
wissenschaften; Beratungs- und Interventionstheorien, Haltungen und Me-

thoden ausgewählter Ansätze und ihr Stellenwert in Bezug auf Bildungs-, 

Berufs- und Laufbahnberatung bzw. Problemberatung bzw. Informations-
beratung; Bedeutung und Nutzen von Beratungskonzepten; Bildungs-, Be-

rufs und Laufbahnberatung als Format professioneller Beratung; Überblick 

und Kategorisierung von Medien und Verfahren; ausgewählte Medien und 

Verfahren der Laufbahnberatung im Hinblick auf Hintergrund, Anwendung 
und Wirkungen 

2 5 

 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verfügen über eine Vielzahl von Konzep-
ten und Methoden, um Aufgaben und Projekte zu planen, durchzuführen und wissenschaftlich 

zu erforschen. Sie sind in der Lage, Lernende im Berufsfindungsprozess mit persönlicher Be-

treuung und externer Beratung zu begleiten. Weiters erwerben sie Kenntnisse zur Laufbahnbe-
ratung für Schülerinnen und Schüler unter Berücksichtigung der Vielfalt in Bezug auf Migra-

tionshintergrund, Mehrsprachigkeit, kulturelle und transkulturelle Aspekte, sozio-ökologi-

schen Status und Bildungshintergrund. Sie schulen ihre eigene professionelle Persönlichkeit. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 
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4. Pflichtmodul: Fachspezifische Spezialisierung  SSt 
ECTS-

AP 

a. SE Biografie-Arbeit und Verfahren der Kompetenzerfassung und  

-entwicklung 
Begriff Biografie, wissenschaftliche Verortung der Biografie-Arbeit, Ziele 
und Methoden der Biografie-Arbeit im Rahmen von Kompetenzerfassung 

und Kompetenzentwicklung; Verfahren der Kompetenzerfassung und 

Kompetenzentwicklung; Instrumente für die Arbeit mit verschiedenen Ziel-

gruppen; kompetenzorientierte Laufbahnberatung und ihre Wirkung. Fra-
gen der Diversität in der Laufbahnberatung  

1 2 

b. SE Berufsprofile und Informationsmanagement 
Definition Beruf – wie und warum entstehen und verändern sich Berufe; 

Lohnformen, Berufskrankheiten; Beschäftigungsverhältnisse; Änderungen 

bei Berufsbildern; Wege der Know-how-Findung über Berufe, Bedeutung 

von Berufen im Beratungsprozess; aktuelle Erkenntnisse der Berufsbil-
dungsforschung; Beratungskonzepte und Zusammenhänge zum Informati-

onsmanagement; Systeme des Informationsmanagements zu Berufen und 

Bildungswegen; inklusive Arbeitswelt; Informationsquellen, technische/or-
ganisatorische Hilfsmittel 

1 2 

c. VU Sozialisation und Konstruktion von Geschlecht und Jugend 
Sozialisationstheoretische und psychologische Zugänge in Hinblick auf 
charakteristische Theorien, Forschungs-, Diagnose- und Interventionsme-

thoden, Forschungsergebnisse, Praxisfelder und gesellschaftliche Rahmen-

bedingungen in Bezug auf Geschlechter- und Jugendforschung 

1 1 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls vertiefen ihr fachspezifisches Wissen. Sie 
kennen aktuelle Trends in der Berufsbildungsforschung und sind mit aktuellen Beratungskon-

zepten vertraut. Sie sind in der Lage, den Schülerinnen und Schülern adäquate Bildungsange-

bote zu vermitteln, abhängig von Alter und Kultur. Sie setzen sich mit den Aspekten der inklu-
siven Arbeitswelt auseinander. Sie kennen aktuelle Forschungsergebnisse der Geschlechter- 

und Jugendforschung und können im Rahmen der Schulautonomie passende Konzepte entwi-

ckeln und durchführen. Sie kennen betriebliche Praxis und setzen sich mit Aspekten der Ar-

beitswelt auseinander. Sie beschäftigen sich mit Arbeitsbedingungen einzelner Berufe in Hin-
blick auf Arbeitsplatzgestaltung, Lohnformen und Berufskrankheiten. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

5. Pflichtmodul: Projekt- und Forschungsmodul
 

SSt 
ECTS-

AP 

 SE Projekt – Vorbereitung/Begleitung 

Konzeption, Durchführung, Auswertung und Dokumentation eines schuli-

schen, betrieblichen oder sozialen Projektes aus dem Bereich Berufsorien-

tierung/Lebenskunde; selbstständige eigenverantwortliche Konzeption und 
Durchführung eines forschungsrelevanten Projektes 

2 5 

 Summe 2 5 
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 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls sind in der Lage, ein forschungsrelevantes 

Projekt zu konzipieren, durchzuführen und die Forschungsergebnisse in unterschiedlichen 
Kontexten zu vermitteln. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 
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Abschnitt 2: Unterrichtsfach Bewegung und Sport 

§ 1 Fachspezifisches Qualifikationsprofil 

(1) Fachwissenschaftliche Kompetenzen 

Die Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiums Lehramt Sekundarstufe (Allgemein-
bildung) mit Unterrichtsfach Bewegung und Sport  

 setzen sich kritisch mit Bewegung und Sport als Kulturphänomen und gesellschaftlich rele-

vanten Entwicklungen des Sports auseinander und können entsprechende Aspekte im Unter-

richt thematisieren; 

 verfügen über vertiefte Kenntnisse in fachspezifischen Verfahren und Forschungsmethoden 

und sind in der Lage, bei der Anfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit theoriegeleitet, 

methodisch und formal korrekt vorzugehen; 

 verfügen über die Fähigkeit, selbstständig ihr Repertoires an sportmotorischen Fähigkeiten 

und sportartspezifischen Fertigkeiten zu erweitern und zu vertiefen; 

 kennen aktuelle Entwicklungen im Bereich sportspezifischer Technologien und Medien und 
deren Bedeutung für den Unterricht; 

 können sich wissenschaftliche Theorien, Modelle und Anwendungsbereiche erschließen, kri-

tisch reflektieren und für die Unterrichtspraxis didaktisch aufbereiten; 

 kennen Konzepte der „Bewegten Schule“ und deren Bedeutung für die Gesundheitsförde-

rung. 

 

(2) Fachdidaktische Kompetenzen 

Die Absolventinnen und Absolventen 

 verfügen über ein fundiertes Wissen zu fachdidaktischen Konzepten und ein umfangreiches 

curriculares Wissen (Bildungsstandards, Lehrpläne), das sie zur Gestaltung des fachspezifi-

schen und fächerübergreifenden Unterrichts flexibel und situationsgerecht einsetzen können; 

 verfügen über ein umfangreiches Repertoire an Vermittlungsmethoden und sind in der Lage, 
gemäß der Bildungsstandards kompetenzorientiert Unterrichtsprozesse situationsgerecht zu 

gestalten und zu evaluieren; 

 sind in der Lage, mit Vertreterinnen und Vertretern anderer wissenschaftlicher (Unterrichts-) 

Fächer interdisziplinär zusammenzuarbeiten und fächerübergreifende Unterrichtskonzepte zu 

erstellen, zu planen, durchzuführen und zu evaluieren; 

 können geeignete Unterrichtsmedien und -technologien adressatengerecht im Fachunterricht 

einsetzen und deren Wirksamkeit überprüfen; 

 kennen geeignete Verfahren und Standarddefinitionen zur Feststellung individueller Lernvo-

raussetzungen sowie zur Leistungsbeurteilung der Schülerinnen und Schüler; 

 sind in der Lage, außerunterrichtliche Sport- und Bewegungsangebote im Hinblick auf deren 
Bedeutung für die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler zu beurteilen und unter Berück-

sichtigung fachdidaktischer Perspektiven in den Schulalltag zu integrieren; 

 verfügen über vertiefte fachdidaktische Kompetenzen, um mit heterogenen Voraussetzungen 

der Schülerinnen und Schüler produktiv umzugehen, und sind in der Lage, einen geschlech-

ter- und diversitätssensiblen sowie inklusiven Unterricht professionell zu gestalten und zu 
evaluieren. 

 

§ 2 Teilungsziffern 

(1) Proseminare (PS): 25 

(2) Vorlesung verbunden mit Übungen im Bereich Fachdidaktik (VU): 15–20 (je nach  

Sicherheitsaspekt) 

(3) Übungen (UE): 15–25 (je nach Sicherheitsaspekt) 

(4) Praktika (PR): 14 
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(5) Exkursionen (EX): 10–20 (je nach Sicherheitsaspekt, rechtlichen und organisatorischen Be-

dingungen) 

 

§ 3 Pflichtmodule 

Es sind Pflichtmodule im Umfang von insgesamt 25 ECTS-AP zu absolvieren: 

1.
 Pflichtmodul: Sportwissenschaftliche und forschungsmethodische 

Grundlagen 
SSt 

ECTS-

AP
 

a. VO Aktuelle Forschung in der Schulsportpädagogik und –didaktik 

Vertiefung, Erweiterung und kritische Beurteilung schulsportpädagogi-

scher und –didaktischer Erkenntnisse; Beurteilung der Forschungsmetho-
den anhand aktueller Fachliteratur 

1 2 

b. PS Methoden der empirischen Sozialforschung 

Kenntnis quantitativer und qualitativer Methoden der empirischen Sozial-
forschung; 

Erhebung, Aufbereitung, Auswertung, Darstellung und Interpretation quan-

titativer und qualitativer Daten 

Entwerfen von Studiendesigns für schulsportbezogene Fragestellungen; 
kritische Auseinandersetzung und Diskussion von Untersuchungsdesigns 

und Auswerteverfahren anhand empirischer Untersuchungen; 

2 3 

 Summe
 

3 5 

 Lernziel des Moduls: 
Die Absolventinnen und Absolventen 
 können aktuelle Themen der Schulsportpädagogik und –didaktik diskutieren; 

 können aktuelle Forschungsmethoden erläutern und kritisch diskutieren; 

 sind in der Lage, adäquate Forschungsdesigns für sportwissenschaftliche Problemstellun-

gen zu erstellen; 
 können auf der Grundlage des Forschungsdesigns adäquate Auswerteverfahren und daten-

spezifische Analysemethoden auswählen, eine entsprechende Methodik umsetzen und die 

Ergebnisse interpretieren; 
 kennen Möglichkeiten der Anwendung und Auswertung von Forschungsmethoden auf be-

wegungs- und sportbezogene Phänomene sowie auf die Unterrichtsanalyse im Fach Bewe-

gung und Sport. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

2. Pflichtmodul: Fachdidaktische Spezialisierung SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Fachdidaktische Vertiefung der Grundsportarten 

Grundsportart nach Wahl aus: Schwimmen, Leichtathletik, Sportspiel, Ge-
rätturnen, Gymnastik und Tanz; Klettern; 

Vertiefung der Grundtechniken und der fachdidaktischen Konzepte der 

oben angeführten Grundsportarten; 
Erwerb vielfältiger Spiel- und Übungsformen unter Berücksichtigung leis-

tungsorientierter Gruppen im Schulsport; 

Planung und Durchführung von Unterrichtssequenzen mit Zielsetzungen 

des fächerübergreifenden und fächerverbindenden Unterrichts; 
spezifische Berücksichtigung sportdidaktischer Konzepte der Inklusion; 

Berücksichtigung genderbezogener Fragen und Problemstellungen in den 

Grundsportarten 

2 2 

 

b. EX Fachdidaktik Skilauf 1 2 
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Vertiefung des Leistungsniveaus im alpinen Skilauf und Erweiterung des 

methodischen Repertoires; 
Gestaltung optimaler Rahmenbedingungen, um Lernprozesse in schnee-

sportspezifischen Naturumgebungen unter Berücksichtigung von Sicher-

heitskonzepten im alpinen Gelände kompetenzorientiert initiieren und ge-

stalten zu können; 
Kenntnis unterschiedlicher Formen der Gestaltung von Schneesportaktivi-

täten im Rahmen von Schulschiwochen unter Berücksichtigung inklusions-

spezifischer Aspekte 

c. VU Fachdidaktik Gesundheit und Fitness 
Kenntnis empirischer Befunde von Gesundheit und Fitness im Kindes- und 

Jugendalter; 
Erwerb von Wissen zu didaktischen Konzepten der Gesundheitserziehung 

unter besonderer Berücksichtigung der Motivation und der Geschlechter-

perspektive; 
Planung und Durchführung fächerübergreifender Projekte der Gesundheits-

erziehung 

1 1 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen 

 entwickeln ein ausreichend hohes Maß an Eigenkönnen in den einzelnen Sportarten und 
sind in der Lage, ihre praktischen Handlungserfahrungen auf einem bewegungstheoreti-

schen Hintergrund zu beschreiben und zu begründen und kennen methodische Basiskon-

zepte der kompetenzorientierten Umsetzung; 

 können auf der Grundlage wissenschaftlicher Untersuchungen bewegungsorientierte Ge-
sundheitskonzepte altersgerecht vermitteln; 

 verfügen über Vernetzungs- und Planungskompetenz mit anderen Gegenständen, um fach-

spezifische und fächerübergreifende Projekte kompetenzorientiert durchzuführen; 
 verfügen über ein differenziertes Repertoire an fachbezogenen Evaluationsverfahren ge-

mäß der Bildungsstandards im Unterrichtsfach Bewegung und Sport und sind in der Lage, 

diese reflektiert anzuwenden; 
 sind in der Lage, ihren Unterricht themenorientiert und zielgruppenadäquat sowie ge-

schlechtersensibel und inklusiv im Rahmen von fächerverbindendem und fachübergreifen-

dem Unterricht zu planen und auszuwerten; 

 verfügen über grundlegende Kenntnisse von Genderfragen im Kontext von Bewegung und 
Sport und sind in der Lage, eine geschlechterkritische Perspektive im Unterricht einzube-

ziehen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

3. 
Pflichtmodul: Erweiterung sportpraktischer und fachdidaktischer 

Kompetenzen 
SSt 

ECTS-

AP 

a. Es ist eine Lehrveranstaltung aus a-b) im Umfang von 1 ECTS-AP zu 

wählen: 

a) UE Kampfsport (1 SSt, 1 ECTS-AP) 
Kennenlernen ausgewählter Kampfsportarten, Erwerb sportartspezifischer 

Techniken der Selbstverteidigung und der Selbstabgrenzung unter besonde-

rer Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Aspekte; kritische Reflexion 
gesundheitswirksamer Effekte; Kenntnis von Maßnahmen zur Verletzungs-

prophylaxe 

 
 

b) UE Entspannungstechniken (1 SSt, 1 ECTS-AP) 

1 1 
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Kenntnis der Vielfalt von Formen der körperorientierten Entspannungsver-

fahren und deren theoretischen Begründung; 
Aneignung eines breiten Repertoires an körperorientierten Entspannungs-

verfahren in der Gruppenarbeit unter besonderer Berücksichtigung von Kin-

dern und Jugendlichen und geschlechtsspezifischen Aspekten; 

Zusammenhänge zu Konzepten der Bewegungs- und Körpererfahrung her-
stellen 

b. VU Theorie-Praxis-Transfer im Schulsport 

Verknüpfung zentraler sportwissenschaftlicher Theoriefelder mit der Schul-
sportpraxis; Erarbeiten von Problemlösungen im Sportunterricht durch Her-

anziehen mehrerer Teildisziplinen der Sportwissenschaft. 

1 2 

c. EX Fachdidaktik Schulveranstaltungen – Sportwochenprojekte 

Planung und Gestaltung diverser Schulsportveranstaltungen, wie zum Bei-

spiel Sommersportwochen und Wintersportwochen; 

Organisation und Durchführung von Schulsportwettbewerben und Sport-
spielveranstaltungen unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer und 

inklusionsspezifischer Aspekte; 

Planung und Durchführung von ein- bis mehrtägigen Veranstaltungen und 
Projekten im fächerübergreifenden Unterricht 

1 2 

 Summe: 3 5 

 Lernziel des Moduls: 
Die Absolventinnen und Absolventen 

 kennen fachdidaktische Konzepte zur Vermittlung von Techniken der Selbstverteidigung 

und von Entspannungsverfahren und können Unterrichtssequenzen zu Techniken der 
Selbstverteidigung und zu körperorientierten Entspannungsverfahren mit Zielsetzungen 

gemäß der Bildungsstandards geschlechtsspezifisch und themenorientiert planen und 

durchführen;  
 können zentrale sportwissenschaftliche Theoriefelder mit der Schulsportpraxis verknüp-

fen;  

 können fachspezifische und fächerübergreifende Projekte und Schulsportveranstaltungen 

unter Berücksichtigung inklusionsspezifischer Gesichtspunkte planen, umsetzen und eva-
luieren; 

 vermitteln einen achtsamen Umgang mit der Natur und zeigen Möglichkeiten und Grenzen 

des Sporttreibens und des Bewegens in der Natur auf; 
 können durch geeignete Sicherheitsmaßnahmen für die Sicherheit der Schülerinnen und 

Schüler im Unterricht und bei schulbezogenen Veranstaltungen sorgen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

4. Pflichtmodul: Forschungsvertiefung  SSt 
ECTS-

AP 

 Es sind Lehrveranstaltungen aus a-c) im Umfang von 10 ECTS-AP zu wäh-

len: 

a) SE Problemanalyse und Forschung in der Schulsportpädagogik  
(2 SSt, 5 ECTS-AP) 

Bearbeitung ausgewählter sportpädagogischer Fragestellungen bei ver-

schiedenen Formen schulsportbezogener Aktivität; 

Planung, Anfertigung und Präsentation einer den wissenschaftlichen Krite-
rien entsprechenden Seminararbeit 

 

b) SE Problemanalyse und Forschung in der Schulsportdidaktik (2 
SSt, 5 ECTS-AP) 

Bearbeitung ausgewählter sportdidaktischer Fragestellungen in Schule; 

4 10 
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Planung, Anfertigung und Präsentation einer den wissenschaftlichen Krite-

rien entsprechenden Seminararbeit 
 

c) Wahlseminar aus Modul 5 Forschungsvertiefung aus dem Master-

studium Sportwissenschaft (2 SSt, 5 ECTS-AP) 

 Summe: 4 10 

 Lernziel des Moduls: 

 Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, spezifische Fachkenntnisse im Be-
reich Schulsportpädagogik, Schulsportdidaktik oder eines anderen sportwissenschaftlichen 

Forschungsbereichs zu erwerben (Literaturrecherche, Wissenstand Forschungsdefizit) und 

einschlägige Forschungsmethoden in den oben genannten Fachgebieten zur Bearbeitung 

einer schulsportbezogenen sportwissenschaftlichen Problemstellung anzuwenden und aus-
zuwerten 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 1 
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Abschnitt 3: Unterrichtsfach Bildnerische Erziehung 

§ 1 Fachspezifisches Qualifikationsprofil 

(1) Fachwissenschaftliche Kompetenzen 

Die Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiums 

 planen, realisieren und präsentieren eigenständig künstlerische Werke und diskutieren diese; 

 reflektieren die Entwicklung der Kunst und des Kunstbegriffs, die Facetten des aktuellen 

Kunstbegriffs, Theorien der visuellen Kultur und der visuellen Medien und deren Bedeutung 

für Gesellschaft und Kultur, stellen dies dar und diskutieren sie; 

 wählen Verfahren und Methoden der künstlerischen und wissenschaftlichen Recherche im 
Hinblick auf ihre Fragestellung aus und setzen diese ein. Sie kennen die Bezüge, die sie dabei 

eröffnen, und vermitteln ihre künstlerische Position; 

 setzen kunst- und kulturwissenschaftliche Methoden zur Beschreibung und Analyse von 

Kunst (historischer und aktueller), Alltagsästhetik (visuelle Medien, Design u. Ä.) und ge-

stalteter Umwelt ein; 

 präsentieren, kommunizieren und dokumentieren ihre künstlerischen Arbeiten professionell 

in unterschiedlichen Kontexten (etwa in Ausstellungen); 

 erschließen, kommunizieren und dokumentieren die Entwicklung der Kunst und des Kunst-

begriffs, die Facetten des aktuellen Kunstbegriffs, Theorien der visuellen Kultur und visuellen 
Medien den kunst- und kulturwissenschaftlicher Konventionen entsprechend; 

 erkennen eigenständig Frage- und Problemstellungen und finden dafür eigenständige, zeitge-

mäße künstlerische Lösungen; 

 erkennen, bearbeiten und vermitteln eigenständig kunst-, kultur- und medienwissenschaftli-

che Frage- und Problemstellungen; 

 stellen künstlerische Prozesse in Ablauf und Entwicklung nachvollziehbar dar; 

 stellen Verbindungen zwischen künstlerischer Praxis und dem bildnerischen Arbeiten von 

Kindern und Jugendlichen her und wählen entsprechende Unterrichtskonzepte und  

-methoden aus. Sie beziehen Erkenntnisse der Kunst- und Kulturwissenschaft auf die Lebens-

welt der Schülerinnen und Schüler und geltende Lehrpläne; 

 weisen mithilfe geeigneter (Über-)Prüfungsverfahren nachhaltig erworbenes Wissen und 

Können nach. 

(2) Fachdidaktische Kompetenzen 

Die Absolventinnen und Absolventen  

 reflektieren aktuelle kunstpädagogische Theorien und Fachinhalte, stellen diese dar und wen-

den diese auf geänderte Anforderungen des Faches hinsichtlich Methoden und Inhalten be-

gründet an; 

 erkennen Unterschiede bzw. Zusammenhänge zwischen Kunstpraxis, Kunstwissenschaft, vi-
sueller Kultur und Fachdidaktik und machen diese explizit; 

 planen Unterricht in Bildnerischer Erziehung dem Lehrplan und den materiellen, sozialen und 

kulturellen Bedingungen entsprechend und führen diesen selbstständig durch; 

 setzen unterschiedliche methodische Lehr-Lern-Formen flexibel und situationsgerecht im 

Unterricht ein; 

 gestalten mehrperspektivische kunst- und kulturpädagogische Lernumgebungen entspre-

chend des Alters, der Interessen und des sozialen und kulturellen Hintergrunds der Schüle-

rinnen und Schüler; 

 setzen Unterrichtsmedien und -technologien adressatengerecht ein; 

 diagnostizieren Leistungsstand und Lernprozess von Lernenden; 

 setzen Maßnahmen zur Unterstützung von Lernprozessen situationsgerecht ein; 

 planen differenzierende und individualisierende Unterrichtsformen und setzen diese um; 

 erkennen eigenständig fachdidaktische Frage- und Problemstellungen auf wissenschaftlichem 

Niveau und bearbeiten diese selbstständig. 
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§ 2 Teilungsziffern 

(1) Künstlerischer Einzelunterricht (KE): 30 

(2) Künstlerischer Gruppenunterricht (KG): 15 

(3) Proseminar (PS): 15 

(4) Seminar (SE): 15  

(5) Übung (UE): 15 

 

§ 3 Pflichtmodule 

Es sind Pflichtmodule im Umfang von insgesamt 25 ECTS-AP zu absolvieren: 

1. Pflichtmodul: Fachdidaktik SSt 
ECTS-

AP 

a. Es ist eine der folgenden Lehrveranstaltungen zu wählen: 

SE Unterrichten und diagnostizieren 
ästhetische Sozialisation von Kindern und Jugendlichen (Gender, verschie-

dene ästhetische Milieus, kultureller Hintergrund), spezifische Diagnose-
methoden und -verfahren zur Beurteilung von Lernausgangspositionen, 

Lernpotenzial, Lernprozessen und Lernergebnissen (Portfolio, Lerntagebü-

cher, Arbeitsmappen, Feedbackrunden), spezifische Formen der Mitteilung 

über den Lernerfolg (z. B. individuelles Feedback, Kommentare auf Ar-
beitsblättern, gemeinsame Beurteilung in der Klasse) 

 

SE Unterrichtsforschung in Bildnerischer Erziehung 
Methodologische Grundlagen zur Erforschung ästhetischer Erfahrungs- 

und Bildungsprozesse im Fachunterricht anhand konkreter Fallbeispiele, 

Präsentationsformen der Zusammenfassung der Forschungsergebnisse in 

der Gruppe. Verfassen einer Seminararbeit mit Vorlage des gewonnenen 
Forschungsmaterials in digitaler Form.  

2 5 

b. UE Praxis Visueller Kultur im Unterricht (pädagogisch-praktische 

Studien) 
Entwicklung, Erprobung und Diskussion von Unterrichtskonzepten und  

-materialien zu unterschiedlichen Bereichen visueller Kulturen, sowohl für 

den bildnerisch-gestalterischen wie den rezeptiv-reflektierenden Unterricht 

2 3 

 Summe: 4 8 

 Lernziel des Moduls: 
Die Absolventinnen und Absolventen diagnostizieren den individuellen Leistungsstand von 

Schülerinnen und Schülern vor dem Hintergrund individueller Bedingungen (Geschlecht, so-

ziale, kulturelle Herkunft) und wenden die Erkenntnisse in angemessener und verantwortlicher 
Form auf ihren Unterricht an. Sie erforschen mit wissenschaftlichen Methoden den Fachunter-

richt in Bildnerischer Erziehung, sie beteiligen sich durch verschiedene Formen der Kommu-

nikation an den Diskussionen in der Fachöffentlichkeit. Sie berücksichtigen in ihrem Unterricht 

Aspekte aktueller visueller Kulturen und erschließen diese für die Schülerinnen und Schüler. 
Sie berücksichtigen im Unterricht Fragen der Inklusion und Diversität. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 
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2. Pflichtmodul: Fachwissenschaft SSt 
ECTS-

AP 

a. SE Kunstwissenschaftliches Seminar 
Vertiefung und Verfestigung der kunstwissenschaftlichen Methoden der 

Beschreibung und Analyse von Einzelwerken, exemplarischen Positionen, 
von Perioden und Schauplätzen von Kunst; kritischer Umgang mit 

Mythenbildungen in Bezug auf Künstlerindividuen, Überhöhungen und 

Popularisierungen von Meisterwerken, von Fortschritt und Entwicklung 

etc.; Kunst als Teil von gesellschaftlichen Praxen, als abhängig von 
politischen Verschiebungen und von sozialen Verhältnissen, als beteiligt an 

der Entwicklung von Sehtechniken und der Herausbildungen von 

Sichtweisen, als Kommunikationsmodus 

2 3,5 

b. SE Seminar zur Theorie visueller Medien 

An ausgewählten Beispielen werden verschiedene Theorien und Aspekte 

visueller Medien erarbeitet und erprobt, z. B. an Inhalten (Computerspiele, 
TV, Werbung, Architektur, Journalismus, Tourismus, Werbung, Wohnen, 

Körper, Konsum u. Ä.), an Betrachtungsweisen (Genre, Stil, visuelle Ereig-

nisse, multimodale Kommunikation, Unterhaltung, visuelle Rhetorik), an 
Techniken (Produktion, Speicherung, Distribution), an Rezeptionsformen. 

2 3,5 

 Summe: 4 7 

 Lernziel des Moduls: 
Die Absolventinnen und Absolventen verstehen und analysieren bildende Kunst und visuelle 

Kultur als Ergebnis von sozialen und kulturellen Praxen, Interessen und Machtverhältnissen. 

Sie bearbeiten die Probleme und Fragen mit verschiedenen Theorieansätzen. Sie beschreiben, 
welchen Einfluss visuelle Medien auf private und öffentliche Kommunikation haben, und 

entwickeln daraus methodisch und didaktisch einen Unterricht, der zum kompetenten Umgang 

mit visuellen Medien anleitet. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

3. Pflichtmodul: Eigenständiges künstlerisches Projekt I SSt 
ECTS-

AP 

 KE Eigenständiges künstlerisches Projekt I 
Die Studierenden entwickeln ein eigenständiges Konzept für ein umfang-
reiches künstlerisches Vorhaben, sie stellen dieses in den Zusammenhang 

zu Projekten der Studienkolleginnen und -kollegen und anderen Künstlerin-

nen und Künstlern. Zum Abschluss werden die Ergebnisse präsentiert und 
kommuniziert. 

1 3 

 Summe: 1 3 

 Lernziel des Moduls: 
Die Absolventinnen und Absolventen erarbeiten eigenständig ein größeres künstlerisches Pro-

jekt. Sie diskutieren und begründen die künstlerischen Entscheidungen. Sie positionieren sich 

im künstlerischen und gesellschaftlichen Diskurs, forschen und lehren mit den Mitteln der 
Kunst und reflektieren die eigene künstlerische Arbeit als Inspiration und Motivation für die 

Arbeit mit Schülerinnen und Schülern. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

4. Pflichtmodul: Eigenständiges künstlerisches Projekt II SSt 
ECTS-

AP 

 KE Eigenständiges künstlerisches Projekt II 1 3 
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Die Studierenden entwickeln ein eigenständiges Konzept für ein umfang-

reiches künstlerisches Vorhaben, sie stellen dieses in den Zusammenhang 
zu Projekten der Studienkolleginnen und -kollegen und anderen Künstlerin-

nen und Künstlern. Zum Abschluss werden die Ergebnisse präsentiert und 

kommuniziert. 

 Summe: 1 3 

 Lernziel des Moduls: 
Die Absolventinnen und Absolventen erarbeiten eigenständig ein größeres künstlerisches Pro-
jekt. Sie diskutieren und begründen die künstlerischen Entscheidungen. Sie positionieren sich 

im künstlerischen und gesellschaftlichen Diskurs, forschen und lehren mit den Mitteln der 

Kunst und reflektieren die eigene künstlerische Arbeit als Inspiration und Motivation für die 

Arbeit mit Schülerinnen und Schülern. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 3 

 

5. Pflichtmodul: Eigenständiges künstlerisches Projekt III SSt 
ECTS-

AP 

 KE Eigenständiges künstlerisches Projekt III 
Die Studierenden entwickeln ein eigenständiges Konzept für ein umfang-

reiches künstlerisches Vorhaben, sie stellen dieses in den Zusammenhang 

zu Projekten der Studienkolleginnen und -kollegen und anderen Künstlerin-

nen und Künstlern. Zum Abschluss werden die Ergebnisse präsentiert und 
kommuniziert. 

1 4 

 Summe: 1 4 

 Lernziel des Moduls: 
Die Absolventinnen und Absolventen erarbeiten eigenständig ein größeres künstlerisches Pro-

jekt. Sie diskutieren und begründen die künstlerischen Entscheidungen. Sie positionieren sich 
im künstlerischen und gesellschaftlichen Diskurs, forschen und lehren mit den Mitteln der 

Kunst und reflektieren die eigene künstlerische Arbeit als Inspiration und Motivation für die 

Arbeit mit Schülerinnen und Schülern. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: positiv absolviertes Pflichtmodul 4 
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Abschnitt 4: Unterrichtsfach Biologie und Umweltkunde 

§ 1 Fachspezifisches Qualifikationsprofil 

Das Masterstudium Biologie und Umweltkunde dient der wissenschaftlichen Aus- und Weiterbildung 

im Lehramtsstudium. Die Studierenden werden verstärkt zu eigenständigem Wissenserwerb, selbststän-

diger Weiterbildung und einer offenen und kritischen Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Er-

kenntnissen hingeführt. 

Im Masterstudium werden die Kompetenzen der Forschungsbereiche Biologie und Biologiedidaktik so-

wie der Umgang mit Methoden der biologischen und fachdidaktischen Forschung vertieft. Dies erfolgt 
anhand ausgewählter Themen und Problemstellungen in den einzelnen Teildisziplinen der Biologie, in 

fachdidaktischen Forschungsschwerpunkten, in den Wahlfächern und unter Berücksichtigung ge-

schlechtstheoretisch fundierter Genderkompetenzen. 

(1) Fachliche Kompetenzen 

Das Ziel der fachwissenschaftlichen Ausbildung ist es, den Absolventinnen und Absolventen 

fachliches Wissen und grundlegende methodische Ansätze in Biologie und Umweltkunde zu ver-
mitteln. Sie erwerben dabei die Fertigkeit, den Schülerinnen und Schülern biologische und um-

weltkundliche Zusammenhänge verständlich nahezubringen und deren naturwissenschaftliches 

Interesse zu wecken und zu fördern. 

(2) Fachdidaktische Kompetenzen 

Der fachdidaktische Teil des Studiums befähigt die Absolventinnen und Absolventen, kompe-

tenzorientierte Ansätze im Biologieunterricht zu verstehen, zu analysieren und zu interpretieren. 

Sie können ihr Unterrichtsangebot den individuellen Bedürfnissen der Lernenden anpassen, die 
Effizienz ihres Unterrichts in Hinblick auf die Lernerfolge der Schülerinnen und Schüler evalu-

ieren und ihr eigenes Tun kritisch hinterfragen. Sie erfassen den Biologieunterricht als  

Forschungsfeld und können Theoriemodelle und Forschungserkenntnisse der fachdidaktischen 

Forschung zur Gestaltung ihres praktischen Unterrichts sowie zur Planung und Umsetzung fach-
didaktischer Forschungsprojekte nutzen. Die Absolventinnen und Absolventen bauen damit ihr 

im BA-Studium erworbenes fachliches und fachdidaktisches Wissen aus und sind in der Lage, 

dieses auf Handlungsroutinen des Schulunterrichts umzulegen. 

 

§ 2 Pflicht- und Wahlmodule 

(1) Aus dem Bereich der biologischen Disziplinen sind nach freier Wahl Module der an der Fakultät 

für Biologie angebotenen Bachelor- und Masterstudien (ausgenommen Pflicht- und Wahlmodule 

aus Curricula für das Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung), Unterrichtsfach Biologie und 
Umweltkunde) im Umfang von 15–20 ECTS-AP zu absolvieren. Exkursionen und Exkursionen 

mit Übung (EX und EU) können darin bis zu einem Umfang von maximal 5 ECTS-AP enthalten 

sein. 

(2) Aus dem Bereich Didaktik der Biologie und Umweltkunde sind 5–10 ECTS-AP zu belegen. 

Folgendes Pflichtmodul ist zu absolvieren: 

1.
 

Pflichtmodul: Kompetenzorientiert unterrichten SSt 
ECTS-

AP
 

a. VO Kompetenzorientierter Unterricht 
Lerntheoretische Grundlagen kompetenzorientierten Unterrichts; Kompe-

tenzmodelle und ihre Umsetzung anhand von konkreten Beispielen aus dem 

Biologieunterricht; leistungsheterogene Lerngruppen; Lernschwierigkei-
ten, migrationspädagogische Perspektiven; gendersensibles Handeln im 

Unterricht 

1 2 

b. SE Methoden und Instrumente zu Individualisierung und Differenzie-

rung des Unterrichts 

Methoden des kompetenzorientierten Unterrichtens; Interessens- und Bega-

bungsförderung, Förderung leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler; 

2 3 
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außerschulische Lernorte, Freihandexperimente, Rollen-, Plan- und Sys-

temspiele als Möglichkeit der Individualisierung und Differenzierung unter 
Berücksichtigung sozialer Aspekte der Inklusion 

 Summe
 

3 5 

 Lernziel des Moduls: 
Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben Einblick in lerntheoretische Grund-

lagen und unterschiedliche Kompetenzmodelle sowie Methoden und Instrumente zur Indivi-

dualisierung und Differenzierung des Biologieunterrichts erhalten. Sie haben praktische Bei-
spiele kennengelernt, können ihren Fachunterricht kompetenzorientiert planen und diesen in 

Hinblick auf den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler evaluieren. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

(3) Aus dem Bereich Didaktik der Biologie und Umweltkunde kann eines der folgenden Module 

gewählt werden. Falls die Masterarbeit im Bereich Didaktik der Biologie und Umweltkunde ge-

schrieben wird, ist Wahlmodul 2 zu absolvieren: 

1.
 

Wahlmodul: Praktische Aspekte kompetenzorientierten Unterrichts SSt 
ECTS-

AP
 

a. VO Gesundheitsunterricht 

Didaktik der Sexualkunde; Hygiene; Drogen und Sucht; Tropenmedizin 
1 2 

b. SE Medien im Biologie- und Umweltkundeunterricht 
Einsatz und kritische Reflexion von Medienberichten im Unterricht; Infor-

mationsfluss; fachliche Richtigkeit von Informationen; Möglichkeiten zur 

Individualisierung und Differenzierung; Erwerb von Kompetenzen im Um-
gang mit analogen und digitalen Medien 

1 1,5 

c. SE Projektunterricht 

Theorie und Praxis des Projektunterrichts; Logistik, rechtliche Grundlagen; 
Auswahl und Umsetzung möglicher Themen aus der Biologie, altersadä-

quate Umsetzung je nach Schultyp und in Unter- und Oberstufe; soziale As-

pekte von Inklusion 

1 1,5 

 Summe
 

3 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben Einblick in die Themen des Ge-
sundheitsunterrichts bekommen und Möglichkeiten der Umsetzung im Unterricht diskutiert. 

Sie sind mit den Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Medien im Biologieunterricht 

vertraut, kennen praktische Beispiele des Projektunterrichts und können entsprechende Lern-
angebote altersadäquat und gendersensibel umsetzen. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

2.
 Wahlmodul: Paradigmen und Methoden der fachdidaktischen  

Forschung 
SSt 

ECTS-

AP
 

a. VO Theorien der fachdidaktischen Forschung 
Fundamentale Theorien der fachdidaktischen Forschung werden vorgestellt 

und liefern das Hypothesensystem für die Planung einer empirischen, fach-

didaktischen Forschungsarbeit (Masterarbeit). 

1 2 

b. SE Methoden und Instrumente der unterrichtsspezifischen Fachdidak-

tikforschung  
2 3 
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Grundlegende Methoden der qualitativen und quantitativen, empirischen 

Forschung; Diskussion ihrer Aussagekraft in Hinblick auf konkrete For-
schungsfragen (z. B. Fragebogenerhebungen, Interviews, Qualitative In-

haltsanalyse, qualitative und quantitative Datenanalyse, Analyse von 

Filmsequenzen, Triangulation und Multiperspektivität) 

 Summe
 

3 5 

 Lernziel des Moduls:  

Die Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben Einblick in die fundamentalen The-
orien der fachdidaktischen Forschung und können, auf dieses Hypothesensystem aufbauend, 

Faktoren benennen, die bei der Planung einer empirischen Forschungsarbeit relevant sind. Sie 

können diese im Kontext der entsprechenden Fragestellung diskutieren und vorliegende Daten 

hypothesengeleitet interpretieren.  
Sie haben unterschiedliche Forschungsmethoden kennengelernt und können diese kontextspe-

zifisch anwenden. Sie haben einen Überblick über grundlegende Verfahren der Datenanalyse, 

haben aktuelle Analysesoftware erprobt und können ein fachdidaktisches Forschungsprojekt 
(z. B. Masterarbeit) planen und strukturieren. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 
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Abschnitt 5: Unterrichtsfach Chemie 

§ 1 Fachspezifisches Qualifikationsprofil  

Das Masterstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) mit Unterrichtsfach Chemie dient der 

wissenschaftlichen Aus- und Weiterbildung im Lehramtsstudium. Die Studierenden werden verstärkt 

zu eigenständigem Wissenserwerb, selbstständiger Weiterbildung und einer offenen und kritischen Aus-

einandersetzung mit wissenschaftlichen Erkenntnissen hingeführt. 

(1) Fachkompetenzen 

Die Absolventinnen und Absolventen erwerben ein vertieftes Wissen über instrumentalanalyti-

sche Methoden, chemiespezifische Modellvorstellungen der klassischen Mechanik und der Quan-
tenmechanik, spektrometrische und spektroskopische Strukturaufklärung, Struktur und Funktion 

von Proteinen sowie Konzepte der Physikalischen Chemie. Absolventinnen und Absolventen 

können darüber hinaus spezifische fachwissenschaftliche Inhalte, Theorien, Entwicklungsper-

spektiven und Anwendungsbereiche reflektieren, modifizieren, darstellen und Bezüge zu ihrer 
Profession herstellen. Sie erkennen spezifische fachwissenschaftliche Frage- und Problemstellun-

gen können sie professionsorientiert bearbeiten.  

(2) Fachdidaktische Kompetenzen 

Absolventinnen und Absolventen sind mit der aktuellen Forschungsliteratur aus der Didaktik der 

Chemie vertraut und können unter Berücksichtigung von Gender- und Diversitätsaspekten Fach-

wissen situations- und adressatengerecht kommunizieren. Sie können den Leistungsstand und 
Lernfortschritt von Lernenden diagnostizieren sowie Unterrichtskonzepte unter Berücksichtigung 

der Lerngruppenspezifik (Altersstufe, Gender, soziale und kulturelle Hintergründe) erstellen und 

praktisch durchführen. Bei Bedarf sind sie imstande, zielgruppengerechte Fördermaßnahmen zu 

setzen. 

 

§ 2 Teilungsziffern 

Praktika (PR): 10 

 

§ 3 Pflichtmodule 

Es sind folgende Pflichtmodule im Umfang von insgesamt 25 ECTS-AP zu absolvieren: 

1.
 

Pflichtmodul: Instrumentelle analytische Methoden SSt 
ECTS-

AP
 

a. VO Umweltanalytik 
Umweltanalytische Konzepte, Prüfsysteme und Prüfpunkte sowie deren In-

terpretation 

1 1,5 

b. PR Instrumentalanalytisches Praktikum für Lehramtsstudierende 
Beispiele aus den Gebieten der Umwelt-, Lebensmittel-, Bio-, Polymer- und 

industriellen Analytik unter Anwendung elektrophoretischer, chromatogra-

fischer, elektrochemischer, atomspektroskopischer und molekülspektrosko-
pischer Analysenmethoden, gekoppelte Methoden, Aufarbeitung und Pro-

benvorbereitung von Realproben, Datenauswertung und Methodenver-

gleich 

3 6 

 Summe
 

4 7,5 

 Lernziel des Moduls: 
Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls erlangen ein profundes Wissen über gängige 
Analysenmethoden und sind imstande, gewonnene Ergebnisse auszuwerten und zu interpretie-

ren. Sie haben die Fertigkeit erworben, dieses Wissen in realen Problemstellungen anzuwenden 

und sich ähnliche Inhalte selbstständig zu erarbeiten. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 
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2. Pflichtmodul: Molekülstruktur und Strukturaufklärung SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Quantenmechanik und Visualisierungstechniken 

Quantenmechanisches Atommodell und Konsequenzen für die Aufbau-

prinzipien des Periodensystems, Kopenhagener Deutung, Beschreibung von 
Mehrelektronensystemen in der Theoretischen Chemie, Modelle der chemi-

schen Bindung und Wechselwirkungen zwischen den Teilchen, de-lokali-

sierte Elektronensysteme, Verwendung von Computerchemiesoft-ware zur 

Optimierung altersgemäßer Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler, 
Visualisierung allgemeiner chemischer Zusammenhänge zur Vertiefung 

chemiespezifischer Modellvorstellungen 

3 3,5 

b. VU Strukturaufklärung: Massenspektrometrie und NMR-Spektrosko-

pie 

Strukturaufklärung von Molekülen mittels Massenspektrometrie und NMR-

Spektroskopie 

1 1,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls:  
Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben die Fertigkeit erworben, chemiespezi-

fische Modellvorstellungen der Quantenmechanik sowie chemiespezifische Visualisierungs-

techniken zur Optimierung altersgemäßer Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler einzu-

setzen sowie spektrometrische und spektroskopische Methoden der Strukturaufklärung an 
praktischen Beispielen anzuwenden. Sie sind in der Lage, sich ähnliche Inhalte selbstständig 

zu erarbeiten. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

3. Pflichtmodul: Proteinbiochemie SSt 
ECTS-

AP 

 PS Biochemie 

Vertiefende Behandlung der Struktur und Funktion von Proteinen, insbe-

sondere: Chemie der Aminosäurebausteine, Peptidbindung, Proteinanaly-
se, Funktion von Proteinen, Mechanismen der enzymatischen Katalyse, 

Signaltransduktion, Proteinsequenzmotive (Bioinformatik), Proteomics, 

zelluläre Kompartimentierung 

2 2,5 

 Summe 2 2,5 

 Lernziel des Moduls:  
Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verstehen vertiefende Konzepte der Bioche-

mie anhand ausgewählter, praxisnaher und anwendungsorientierter Beispiele und Aufgaben 

mit besonderem schuldidaktischen Fokus, können diese wiedergeben und anwenden. Sie haben 

die Fertigkeit erworben, sich ähnliche Inhalte selbstständig zu erarbeiten. Sie sind in der Lage, 
die wichtigsten Konzepte der Biochemie situationsgerecht anzuwenden. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 
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4. Pflichtmodul: Vertiefende Konzepte der Physikalischen Chemie SSt 
ECTS-

AP 

 VU Vertiefende Konzepte der Physikalischen Chemie 

Reale Gase (van-der-Waals-Gleichung), Dritter Hauptsatz, Binäre Phasen-

diagramme und Mischungen, Elektrochemie und Korrosion, Autokatalyse 
und Kettenreaktionen, Kinetische Barrieren und Katalyse, Thermodynami-

sche Potentiale, chemischer Potenzialbegriff, Destillation; 

besonderes Augenmerk wird der Anwendung der Prinzipien auf wichtige 

alltägliche und technische Prozesse gewidmet. 

2 2,5 

 Summe 2 2,5 

 Lernziel des Moduls:  
Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls verstehen vertiefende Konzepte der Physika-

lischen Chemie anhand ausgewählter, praxisnaher und anwendungsorientierter Beispiele und 

Aufgaben mit besonderem schuldidaktischem Fokus, können diese wiedergeben und anwen-
den. Sie haben die Fertigkeit erworben, sich ähnliche Inhalte selbstständig zu erarbeiten und 

sind in der Lage, wichtige Konzepte der Physikalischen Chemie situationsgerecht anzuwenden. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

5. Pflichtmodul: Fachdidaktik SSt 
ECTS-

AP 

a. SE Fachdidaktik des Chemieunterrichts in der Sekundarstufe II 

Maturaorganisation, Erstellen von Maturafragen, kompetenzorientiertes 

Unterrichten in der Sekundarstufe II, Begabtenförderung, Kustodiatsfüh-
rung; Erlernen spezieller Arbeitstechniken in der Chemieolympiade; Be-

handlung praxisnaher Aspekte aus dem laufenden Unterricht der Studieren-

den 

2 3 

b. VO Theorien der fachdidaktischen Forschung 

Fundamentale Theorien der fachdidaktischen Forschung werden vorgestellt 

und liefern das Hypothesensystem für die Planung einer empirischen, fach-

didaktischen Forschungsarbeit (Masterarbeit). 

1 2 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls:  
Die Absolventinnen und Absolventenentwickeln kompetenzorientierte Lernaufgaben für den 

Unterricht in Sekundarstufe 2 und erstellen daraus abgeleitet kompetenzorientierte Maturafra-

gen. Sie kennen Möglichkeiten der Begabtenförderungen sowohl innerhalb als auch außerhalb 
des Chemieunterrichtes. Mit entsprechenden Lernaufgaben und passender Methodenwahl 

schaffen sie unter Einbeziehung relevanter Ergebnisse der Begabungs- und Geschlechterfor-

schung durch Differenzierung und Individualisierung die Möglichkeit der Begabungsförde-

rung im Chemieunterricht. Sie kennen die Aufgaben einer Kustodin/eines Kustos für Chemie 
und sind insbesondere in der Lage, die gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen zu berücksich-

tigen. Die Absolventinnen und Absolventen haben einen Einblick in die fundamentalen Theo-

rien der fachdidaktischen Forschung und können, auf dieses Hypothesensystem aufbauend, 
Faktoren benennen, die bei der Planung einer empirischen Forschungsarbeit relevant sind. Sie 

können diese im Kontext der entsprechenden Fragestellung diskutieren und vorliegende Daten 

hypothesengeleitet interpretieren.  

Sie haben unterschiedliche Forschungsmethoden kennengelernt und können diese kontextspe-
zifisch anwenden. Sie haben einen Überblick über grundlegende Verfahren der Datenanalyse, 

haben aktuelle Analysesoftware erprobt und können ein fachdidaktisches Forschungsprojekt 

(z. B. Masterarbeit) basierend auf einer geschlechtertheoretisch fundierten Genderkompetenz 
planen und strukturieren. 
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 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

6. Pflichtmodul: Interdisziplinäre Kompetenzen
 

SSt 
ECTS-

AP 

 Es können Lehrveranstaltungen im Umfang von 2,5 ECTS-AP nach Maß-
gabe freier Plätze aus den Curricula der an der Fakultät für Chemie und 

Pharmazie der Universität Innsbruck eingerichteten Bachelor- und Master-

studien gewählt werden. 

 2,5 

 Summe  2,5 

 Lernziel des Moduls:  

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls haben Zusatzqualifikationen aus den Fachge-
bieten Analytische Chemie, Anorganische Chemie, Biochemie, Organische Chemie, Physika-

lische Chemie, Textilchemie, Theoretische Chemie oder forschungsbasierter Fachdidaktik er-

worben. Sie haben die Fertigkeit erworben, sich ähnliche Inhalte selbstständig zu erarbeiten. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: Die in den jeweiligen Curricula festgelegten Anmeldungsvo-

raussetzungen sind zu erfüllen. 
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Abschnitt 6: Unterrichtsfach Deutsch 

§ 1 Fachspezifisches Qualifikationsprofil 

Das Masterstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) mit Unterrichtsfach Deutsch dient der 

wissenschaftlichen Aus- und Weiterbildung im Lehramtsstudium. Die Studierenden werden verstärkt 

zu eigenständigem Wissenserwerb, selbstständiger Weiterbildung und einer offenen und kritischen Aus-

einandersetzung mit wissenschaftlichen Erkenntnissen hingeführt.  

(1) Fachkompetenzen 

In Hinblick auf das Unterrichtsfach Deutsch können die Absolventinnen und Absolventen u. a. 

 spezifische fachwissenschaftliche Inhalte, Theorien, Entwicklungsperspektiven und Anwen-

dungsbereiche reflektieren, modifizieren, darstellen und Bezüge zu ihrer Profession herstel-

len; 

 spezifische fachwissenschaftliche Frage- und Problemstellungen erkennen und professionso-

rientiert bearbeiten; 

 fachspezifische Verfahren und Methoden situations- und zielgruppengerecht einsetzen; 

 durch den fundierten wissenschaftlichen Umgang mit literarischen und anderen sprachlichen 

Zeugnissen Gender- und Diversitätsaspekte erkennen, benennen und professionsadäquat be-
rücksichtigen. 

(2) Fachdidaktische Kompetenzen 

Die Absolventinnen und Absolventen können u. a. 

 spezifische fachdidaktische Inhalte, Theorien, Entwicklungsperspektiven und Anwendungs-

bereiche reflektieren, modifizieren und darstellen; 

 Wege des Lernprozesses von Fachinhalten darstellen und an der Unterrichtspraxis ausrichten; 

 Querverbindungen zwischen dem Fach Germanistik, der Fachdidaktik und den Bildungswis-

senschaften bzw. der Schulpraxis herstellen und forschungsorientiert bearbeiten; 

 mithilfe unterschiedlicher (Über-)Prüfungsverfahren nachhaltig erworbenes Wissen und 

Können evaluieren; 

 den Leistungsstand und Lernprozess von Lernenden diagnostizieren und in Fördermaßnah-

men umsetzen; 

 Unterrichtskonzepte zu Gegenstandsbereichen des Faches, die aus dem jeweiligen Lehrplan 

unter Berücksichtigung der Lerngruppenspezifik (in Hinblick auf Altersstufe, Gender, soziale 
und kulturelle Hintergründe) ausgewählt werden, erstellen, praktisch durchführen und im 

Nachhinein kritisch reflektieren. 

 

§ 2 Teilungsziffern 

(1) Seminare (SE): 30 

(2) Übungen (UE): 30 

 

§ 3 Pflichtmodule 

Es sind folgende Pflichtmodule im Umfang von insgesamt 25 ECTS-AP zu absolvieren: 

1.
 

Pflichtmodul: Vertiefung Germanistik I SSt 
ECTS-

AP
 

a. VO Germanistik 

Vorlesung aus einem Teilgebiet der Germanistischen Mediävistik, Neueren 

deutschen Literaturwissenschaft / Angewandten Literaturwissenschaft oder 
Linguistik / Angewandten Linguistik 

2 5 

b.  UE Germanistik 

Interaktive Aufarbeitung ausgewählter Themen aus dem Teilgebiet der Vor-
lesung 

1 2,5 

c.  UE Methoden und Theorien der Germanistik 2 2,5 
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Diskussion ausgewählter Theorien und Modelle der Sprach- bzw. Literatur-

wissenschaft, Auseinandersetzung mit Methoden; Übungen zur Auswer-
tung von Forschungsliteratur zu einem gewählten Thema und zur Anwen-

dung von theoretischem Wissen auf konkrete Fragestellungen 

 Summe
 

5 10 

 Lernziel des Moduls: 

Vertieftes Wissen in einem ausgewählten Gebiet der Germanistik und Fähigkeit, dieses Wissen 

kritisch reflektierend anzuwenden; Kenntnisse über Theorien und Methoden und ihre Anwen-
dungsfelder; Fähigkeit, komplexe gegenstandsbezogene, methodische und theoretische Zu-

sammenhänge und Fragestellungen des Faches (gegebenenfalls auch verbunden mit interdis-

ziplinären Perspektiven) selbstständig zu erarbeiten und anzuwenden 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

2.
 

Pflichtmodul: Vertiefung Germanistik II SSt 
ECTS-

AP
 

 SE Vertiefung Germanistik  

Seminar aus einem Teilgebiet der Germanistischen Mediävistik, Neueren 
deutschen Literaturwissenschaft / Angewandten Literaturwissenschaft oder 

Linguistik / Angewandten Linguistik 

2 5 

 Summe
 

2 5 

 Lernziel des Moduls: 

Fähigkeit, komplexe gegenstandsbezogene, methodische und theoretische Zusammenhänge 

und Fragestellungen des Faches (gegebenenfalls auch verbunden mit interdisziplinären Per-
spektiven) selbstständig zu erarbeiten, zu präsentieren und weiterzuentwickeln 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

3.
 

Pflichtmodul: Vertiefung Germanistik III SSt 
ECTS-

AP
 

 SE Vertiefung Germanistik 
(Kann nicht aus demselben Fachbereich gewählt werden wie in Modul 2) 

Seminar aus einem Teilgebiet der Germanistischen Mediävistik, Neueren 

deutschen Literaturwissenschaft / Angewandten Literaturwissenschaft oder 
Linguistik / Angewandten Linguistik 

2 5 

 Summe
 

2 5 

 Lernziel des Moduls: 

Fähigkeit, komplexe gegenstandsbezogene, methodische und theoretische Zusammenhänge 

und Fragestellungen des Faches (gegebenenfalls auch verbunden mit interdisziplinären Per-

spektiven) selbstständig zu erarbeiten, zu präsentieren und weiterzuentwickeln 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 
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4. Pflichtmodul: Fachdidaktik SSt 
ECTS-

AP 

 SE Fachdidaktik Deutsch 

Fundierte wissenschaftliche, theorie- und methodengeleitete Auseinander-

setzung mit einem bestimmten Themenbereich der fachdidaktischen For-
schung 

2 5 

 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls: 
Fähigkeit zur Aufarbeitung und kritischen Reflexion der Fachdidaktik in Zusammenhang mit 

aktueller Theoriebildung und Methodik; Kompetenz in der Anwendung dieses Wissens auf 

eine konkrete fachdidaktische Fragestellung 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 
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Abschnitt 7: Unterrichtsfach Englisch 

§ 1 Fachspezifisches Qualifikationsprofil 

(1) Das Masterstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) mit Unterrichtsfach Englisch 

dient der wissenschaftlichen Aus- und Weiterbildung im Lehramtsstudium. Die Studierenden 

werden verstärkt zu eigenständigem Wissenserwerb, selbstständiger Weiterbildung und einer of-

fenen und kritischen Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Lebenswelt der Länder der 
jeweiligen Sprachräume hingeführt. Im Masterstudium werden die Kompetenzen in der Sprach-

beherrschung und die Kompetenzen im Umgang mit Methoden der Linguistik, der Literatur- und 

Kulturwissenschaft vertieft. Die Weiterentwicklung der Methodenkompetenz erfolgt  
anhand ausgewählter Themen und Problemstellungen der Sprachwissenschaft sowie der Litera-

tur- und Kulturwissenschaft einschließlich sprach- und wissenschaftsgeschichtlicher Aspekte als 

Wahlmodule.  

(2) Kompetenzen 

a) Sprachpraktische Kompetenzen: Das Ziel des Sprachunterrichts im Masterstudium ist eine 

komplexe Sprachbeherrschung, die einen wesentlichen Teil der philologischen Studienquali-

fikation darstellt und nicht getrennt von den im Studium vermittelten Gesamtinhalten gesehen 
werden kann; im Sinne von Sprachbildung soll sie dem allgemeinen Bildungsauftrag der Uni-

versitäten entsprechen und den Anforderungen, wie sie im Gemeinsamen Europäischen Re-

ferenzrahmen für Sprachen (GERS) definiert sind. Die Sprachausbildung im Masterstudium 
hat den Erwerb professioneller und kommunikativer Kompetenzen im inter- und intrakultu-

rellen Kontext zum Ziel. Bei der Definition der Ausbildungsziele orientiert sich die Sprach-

ausbildung an den Erfordernissen der Berufspraxis und des Sprachverstehens in multilingua-

len Situationen. 

b) Sprachwissenschaftliche Kompetenzen: Das Ziel der sprachwissenschaftlichen Ausbildung 

besteht in der theoretischen Vertiefung des Wissens über das System und die Funktionen des 
Englischen sowie in der Vervollkommnung der Kompetenz, die pragmatisch-kommunikative 

Bedingtheit der Sprache in sozialen und kulturellen Zusammenhängen zu erkennen und zu 

bewerten. Darüber hinaus werden theoretische und methodologische Kompetenzen im syn-
chronen Sprachvergleich (Fremdsprache – Deutsch) entwickelt. Interdisziplinäre Kompeten-

zen in Bezug auf die betrachteten Sprachen und auf den Zusammenhang von Sprach-, Litera-

tur- und Kulturwissenschaft werden durch Lehrveranstaltungen zur Sprachgeschichte und 
Geschichte der Anglistik/Amerikanistik als Wahlmodule herausgebildet. 

c) Literaturwissenschaftliche Kompetenzen: Gegenstand des literaturwissenschaftlichen Teils 

der Ausbildung sind vornehmlich literarische Texte aus dem jeweiligen Sprachraum. Dabei 

werden, insbesondere im Rahmen einer Schwerpunktbildung in der Literatur- und Kulturwis-

senschaft, ein vertieftes Verständnis für die Eigengesetzlichkeit von Literatur erworben, die 
Beziehung zu anderen Medien beleuchtet und die Rolle der Literatur im gesellschaftlichen 

und kulturpolitischen Kontext analysiert. Als Ziele der literaturwissenschaftlichen Ausbil-

dung werden die Erweiterung und Vertiefung von Methoden und Techniken für die selbst-

ständige Analyse und Interpretation literarischer Texte angestrebt. Darüber hinaus werden im 
Bereich einzelner Gattungen, Epochen oder literarischer Schulen und Gruppierungen vermit-

telt, ein methodenkritisches Bewusstsein durch literaturwissenschaftliche Methoden entwi-

ckelt und die Kompetenz zur Einordnung in allgemeine literaturwissenschaftliche und litera-
tur- und kulturhistorische Zusammenhänge geschult. 

d) Kulturwissenschaftliche Kompetenzen: Im kulturwissenschaftlichen Teil des Studiums  

erwerben die Studierenden vertiefte Kenntnisse kulturwissenschaftlicher Konzepte und The-

orien. Diese Kenntnisse, basierend auf einer soliden Sprachkompetenz, befähigen die Studie-

renden, Kultur und kulturelle Lebenswelten zu analysieren und zu vernetzen. Der Schwer-
punkt liegt auf Phänomenen und Konzepten der Gegenwartskultur, die aus einer synchronen 

Perspektive sowie als Resultat der Entwicklung früherer Epochen interpretiert werden. Das 

Verständnis der Wechselwirkung zwischen Sprache, Medien und Kultur wird vertieft. Ein 

übergeordnetes Ziel besteht in einer Erweiterung der interkulturellen Kompetenz. Ein beson-
derer Schwerpunkt wird auf den Film gelegt – auf seine Ausdrucksmittel, seine historische 
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Entwicklung sowie seine wechselnden Positionen im kulturellen Feld. Aspekte der Gender-

forschung als Teil der Kulturwissenschaft sind in der Lehre allgemein  

integriert, d. h. in der Sprachausbildung sowie im Lehrangebot zu sprach-, literatur-, kultur- 
und medienwissenschaftlichen Themen.  

e) Fachdidaktische Kompetenzen: Der fachdidaktische Teil des Studiums befähigt die Absol-

ventinnen und Absolventen, kompetenzorientierte Ansätze im Fremdsprachenunterricht mul-

tiperspektivisch zu verstehen, zu analysieren und zu interpretieren. Sie erfassen den Fremd-

sprachenunterricht als Forschungsfeld, durchdringen dessen Faktorenkomplexion auf Basis 
aktueller Theoriemodelle und Forschungserkenntnisse unter Bezugnahme auf Nachbardiszip-

linen und verstehen seine historischen und (schul)politischen Dimensionen in einer mehrspra-

chigen Gesellschaft. Die Absolventinnen und Absolventen bauen damit ihr im BA-Studium 
erworbenes Fach- und Beispielwissen aus und sind in der Lage, dieses auf fremdsprachenun-

terrichtliche Handlungsroutinen umzulegen. 

 

§ 2 Masterarbeit 

Falls die Masterarbeit im Unterrichtsfach Englisch geschrieben wird, ist diese auf Englisch zu verfassen. 

Es erfolgt durch sie eine Spezialisierung in dem Kompetenzbereich Sprachwissenschaft, Literatur-/Kul-

turwissenschaft oder Fachdidaktik.  

 

§ 3 Pflicht- und Wahlmodule 

(1) Es sind folgende Pflichtmodule im Umfang von insgesamt 10 ECTS-AP zu absolvieren: 

1. Pflichtmodul: Fachdidaktik SSt 
ECTS-

AP 

 SE Ausgewählte Bereiche der Fachdidaktik Englisch 
Ausgewählte Bereiche der Sprachlehr-, -lern- und -testforschung, insbeson-

dere der Fremdsprachenforschung als wissenschaftlicher Disziplin, Bedeu-

tung ihrer Bezugswissenschaften wie der angewandten Sprachwissenschaft 
und schulbezogenen Literatur-, Kultur- und Medienwissenschaften, histori-

sche und (schul)politische Dimensionen des Fremdsprachenunterrichts in 

einer mehrsprachigen Gesellschaft, europäische Initiativen, Einbezug mehr-

sprachiger, diversitäts-, binnendifferenzierender und genderspezifischer 
Ansätze 

2 5 

 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls: 

Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls können wesentliche Theoriemodelle der 

Fremdsprachenforschung und ihrer Bezugswissenschaften diskutieren und anwenden; sie ver-
stehen Fremdsprachenforschung als eigenständige wissenschaftliche Disziplin, die sie histo-

risch und (schul)politisch einordnen und charakterisieren können. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

2. Pflichtmodul: Language Skills (Consolidation) SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Communication Skills 

Präsentationen, Vorlesen; Aussprache, Betonung, Intonation; Hörtexte, 

Verständnis; Anspielungen, Humor; Diskussionen/Reaktionen; Debatten 

2 2,5 

b. UE Language and Text Production 

Sprachanalytische Textproduktion; effektives Schreiben; Inhalt, Ausdruck; 

grammatikalische und stilistische Analyse von verschiedenen Texttypen; 
Nacherzählungen; wissenschaftliches Schreiben 

2 2,5 

 Summe 4 5 
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 Lernziel des Moduls: 

Konsolidierung der im Bachelorstudium erreichten Sprachkompetenzen 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

(2) Es sind Wahlmodule im Umfang von insgesamt 15 ECTS-AP zu absolvieren. Dabei ist darauf zu 

achten, dass mindestens ein Seminar (SE) und eine Vorlesung (VO) absolviert werden. 

1. Wahlmodul: English Linguistics I SSt 
ECTS-

AP 

 VO Applied Linguistics 

Die Vorlesung dient der Vertiefung spezifischer Bereiche der angewandten 

englischen Sprachwissenschaft, die für die Tätigkeit als Lehrerin bzw. Leh-

rer relevant sind. Einen thematischen Schwerpunkt bilden dabei theoreti-
sche, praktische und methodische Fragestellungen im Bereich des Zweit-

spracherwerbs. 

2 5 

 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls: 

Vertiefung der Kenntnisse im Bereich der angewandten englischen Sprachwissenschaft; me-
thodisch reflektierter Umgang mit Themen des Forschungsgegenstandes; Ausbau der Kompe-

tenz zum selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

2. Wahlmodul: English Linguistics II SSt 
ECTS-

AP 

 SE Language in Context 

Das Seminar dient der Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse eines 

zentralen Themengebiets aus dem Bereich der englischen Sprachwissen-
schaft. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf einer theoretisch und me-

thodisch fundierten Auseinandersetzung mit den Beziehungen zwischen 

sprachlichen Phänomenen und ihren diversen (z. B. geografischen, sozia-

len, kulturellen) Kontexten. 

2 5 

 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls: 
Vertiefte Kenntnisse von Theorien und Methoden ausgewählter Teilbereiche der englischen 

Sprachwissenschaft; Schärfung des Verständnisses für das Beziehungsgeflecht zwischen Spra-

che und ihren Kontexten; Ausbau der Kompetenz zum selbstständigen wissenschaftlichen Ar-

beiten 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

3. Wahlmodul: English Literature and Culture I SSt 
ECTS-

AP 

 VO English Literature and Culture (mit Leseliste) 
Die Vorlesung gibt einen vertiefenden Einblick in die Entwicklung der bri-

tischen und postkolonialen Literaturen und Kulturen, deren Wechselbezie-

hung und/oder deren Teilaspekte sowie in entsprechende Themen, Kon-

zepte und Theorien unter besonderer Berücksichtigung ihrer Schulrelevanz 
(z. B. Interkulturalität, Rassismus, kulturelle Identität, Geschlechterverhält-

nisse). 

2 5 
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Abschnitt 23: Unterrichtsfach Spanisch 

§ 1 Fachspezifisches Qualifikationsprofil 

(1) Das Masterstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) mit Unterrichtsfach Spanisch 

dient der wissenschaftlichen Aus- und Weiterbildung im Lehramtsstudium. Die Studierenden 

werden verstärkt zu eigenständigem Wissenserwerb, selbstständiger Weiterbildung und einer of-

fenen und kritischen Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Lebenswelt der Länder der 
jeweiligen Sprachräume hingeführt. Im Masterstudium werden die Kompetenzen in der Sprach-

beherrschung und die Kompetenzen im Umgang mit Methoden der Linguistik, der Literatur- und 

Kulturwissenschaft vertieft. Die Weiterentwicklung der Methodenkompetenz erfolgt  
anhand ausgewählter Themen und Problemstellungen der Sprachwissenschaft sowie der Litera-

tur- und Kulturwissenschaft einschließlich sprach- und wissenschaftsgeschichtlicher Aspekte als 

Wahlmodule.  

(2) Falls die Masterarbeit im Unterrichtsfach Spanisch geschrieben wird, ist diese auf Spanisch zu 

verfassen. Es erfolgt durch sie eine Spezialisierung in dem Kompetenzbereich Sprachwissen-
schaft, Literatur-/Kulturwissenschaft oder Fachdidaktik.  

(3) Kompetenzen 

a) Sprachpraktische Kompetenzen: Das Ziel des Sprachunterrichts im Masterstudium ist eine 

komplexe Sprachbeherrschung, die einen wesentlichen Teil der philologischen Studienquali-
fikation darstellt und nicht getrennt von den im Studium vermittelten Gesamtinhalten gesehen 

werden kann; im Sinne von Sprachbildung soll sie dem allgemeinen Bildungsauftrag der Uni-

versitäten entsprechen und den Anforderungen, wie sie im Gemeinsamen Europäischen Re-
ferenzrahmen für Sprachen (GERS) definiert sind. Die Sprachausbildung im Masterstudium 

hat den Erwerb professioneller und kommunikativer Kompetenzen im inter- und intrakultu-

rellen Kontext zum Ziel. Bei der Definition der Ausbildungsziele orientiert sich die Sprach-

ausbildung an den Erfordernissen der Berufspraxis und des Sprachverstehens in multilingua-
len Situationen. 

b) Sprachwissenschaftliche Kompetenzen: Das Ziel der sprachwissenschaftlichen Ausbildung 

besteht in der theoretischen Vertiefung des Wissens über das System und die Funktionen des 

Spanischen sowie in der Vervollkommnung der Kompetenz, die pragmatisch-kommunikative 

Bedingtheit der Sprache in sozialen und kulturellen Zusammenhängen zu erkennen und zu 
bewerten. Darüber hinaus werden theoretische und methodologische Kompetenzen im syn-

chronen Sprachvergleich (Fremdsprache – Deutsch) entwickelt. Interdisziplinäre Kompeten-

zen in Bezug auf die betrachteten Sprachen und auf den Zusammenhang von Sprach-, Litera-
tur- und Kulturwissenschaft werden durch Lehrveranstaltungen zur Sprachgeschichte und 

Geschichte der Romanistik als Wahlmodule herausgebildet. 

c) Literaturwissenschaftliche Kompetenzen: Gegenstand des literaturwissenschaftlichen Teils 

der Ausbildung sind vornehmlich literarische Texte aus dem jeweiligen Sprachraum. Dabei 

werden, insbesondere im Rahmen einer Schwerpunktbildung in der Literatur- und Kulturwis-
senschaft, ein vertieftes Verständnis für die Eigengesetzlichkeit von Literatur erworben, die 

Beziehung zu anderen Medien beleuchtet und die Rolle der Literatur im gesellschaftlichen 

und kulturpolitischen Kontext analysiert. Als Ziele der literaturwissenschaftlichen Ausbil-
dung werden die Erweiterung und Vertiefung von Methoden und Techniken für die selbst-

ständige Analyse und Interpretation literarischer Texte angestrebt. Darüber hinaus werden 

Kenntnisse im Bereich einzelner Gattungen, Epochen oder literarischer Schulen und Grup-

pierungen vermittelt, ein methodenkritisches Bewusstsein durch literaturwissenschaftliche 
Methoden entwickelt und die Kompetenz zur Einordnung in allgemeine literaturwissenschaft-

liche und literatur- und kulturhistorische Zusammenhänge geschult. 

d) Kulturwissenschaftliche Kompetenzen: Im kulturwissenschaftlichen Teil des Studiums  

erwerben die Studierenden vertiefte Kenntnisse kulturwissenschaftlicher Konzepte und The-

orien. Diese Kenntnisse, basierend auf einer soliden Sprachkompetenz, befähigen die Studie-
renden, Kultur und kulturelle Lebenswelten zu analysieren und zu vernetzen. Der Schwer-

punkt liegt auf Phänomenen und Konzepten der Gegenwartskultur, die aus einer synchronen 

Perspektive sowie als Resultat der Entwicklung früherer Epochen interpretiert werden. Das 
Verständnis der Wechselwirkung zwischen Sprache, Medien und Kultur wird vertieft. Ein 
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übergeordnetes Ziel besteht in einer Erweiterung der interkulturellen Kompetenz. Ein beson-

derer Schwerpunkt wird auf den Film gelegt – auf seine Ausdrucksmittel, seine historische 

Entwicklung sowie seine wechselnden Positionen im kulturellen Feld. Aspekte der Gender-
forschung als Teil der Kulturwissenschaft sind in der Lehre allgemein integriert, d. h. in der 

Sprachausbildung sowie im Lehrangebot zu sprach-, literatur-, kultur- und medienwissen-

schaftlichen Themen. 

e) Fachdidaktische Kompetenzen: Der fachdidaktische Teil des Studiums befähigt die Absol-

ventinnen und Absolventen, kompetenzorientierte Ansätze im Fremdsprachenunterricht mul-
tiperspektivisch zu verstehen, zu analysieren und zu interpretieren. Sie erfassen den Fremd-

sprachenunterricht als Forschungsfeld, durchdringen dessen Faktorenkomplexion auf Basis 

aktueller Theoriemodelle und Forschungserkenntnisse unter Bezugnahme auf Nachbardiszip-
linen und verstehen seine historischen und (schul)politischen Dimensionen in einer mehrspra-

chigen Gesellschaft. Die Absolventinnen und Absolventen bauen damit ihr im BA-Studium 

erworbenes Fach- und Beispielwissen aus und sind in der Lage, dieses auf fremdsprachenun-
terrichtliche Handlungsroutinen umzulegen. 

 

§ 2 Pflicht- und Wahlmodule 

(1) Es sind folgende Pflichtmodule im Umfang von 10 ECTS-AP zu absolvieren: 

1. Pflichtmodul: Fachdidaktik SSt 
ECTS-

AP 

 SE Ausgewählte Bereiche der Fachdidaktik Spanisch 

Ausgewählte Bereiche der Sprachlehr-, -lern- und -testforschung, insbeson-
dere der Fremdsprachenforschung als wissenschaftlicher Disziplin, Bedeu-

tung ihrer Bezugswissenschaften wie der angewandten Sprachwissenschaft 

und schulbezogenen Literatur-, Kultur- und Medienwissenschaften, histori-

sche und (schul)politische Dimensionen des Fremdsprachenunterrichts in 
einer mehrsprachigen Gesellschaft, europäische Initiativen, Einbezug mehr-

sprachiger, diversitäts-, binnendifferenzierender und genderspezifischer 

Ansätze 

2 5 

 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls: 
Absolventinnen und Absolventen dieses Moduls können wesentliche Theoriemodelle der 

Fremdsprachenforschung und ihrer Bezugswissenschaften diskutieren und anwenden; sie ver-

stehen Fremdsprachenforschung als eigenständige wissenschaftliche Disziplin, die sie histo-

risch und (schul)politisch einordnen und charakterisieren können. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

2. Pflichtmodul: Spanisch  SSt 
ECTS-

AP 

a. UE Sprachkompetenz Spanisch mündlich 
Weiterentwicklung der Fertigkeiten „Hören/Sprechen“ auf dem Niveau 

C1.1 

2 2,5 

b. UE Sprachkompetenz Spanisch schriftlich 
Weiterentwicklung der Fertigkeiten „Lesen/Schreiben“ auf dem Niveau 

C1.1 

2 2,5 

 Summe 4 5 

 Lernziel des Moduls: 

Anwendung der Sprache in den Kompetenzbereichen Hören/Sprechen und Lesen/Schreiben 

auf Niveau C1.1 
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 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

(2) Es sind drei Wahlmodule im Umfang von insgesamt 15 ECTS-AP aus nachfolgenden Kompe-

tenzbereichen (A, B, C) zu absolvieren, wobei aus den Kompetenzbereichen A und B zumindest 

ein Wahlmodul absolviert werden muss: 

A. Kompetenzbereich Linguistik 

1. Wahlmodul: Vertiefung in spanischer Linguistik SSt 
ECTS-

AP 

 SE Vertiefung in spanischer Linguistik 

Vertiefende Behandlung eines oder mehrerer verwandter Teilbereiche der 
spanischen Linguistik unter dem besonderen Aspekt des Erkenntnisinteres-

ses und der Methodik sowie der Anwendung im Unterricht 

2 5 

 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls: 

Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über vertiefte Kenntnisse in einem (oder meh-

reren verwandten) Teilbereichen der spanischen Linguistik und haben Einsichten in das Er-
kenntnisinteresse und die Methoden dieses Faches gewonnen. Dies befähigt sie, eine wissen-

schaftliche Arbeit in dem Fach zu verfassen und vorwissenschaftliche Arbeiten zu betreuen 

sowie Inhalte der spanischen Linguistik auf ihre Relevanz in der Schule zu beurteilen. Sie kön-
nen diese Inhalte für den Unterricht fruchtbar machen bzw. in vereinfachter Form weiterver-

mitteln. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

2. Wahlmodul: Fragestellungen der spanischen Linguistik SSt 
ECTS-

AP 

 VU Fragestellungen der spanischen Linguistik 

Vertiefende Behandlung eines oder mehrerer verwandter Teilbereiche der 

spanischen Linguistik: 

Entstehung, Vielfalt und Zusammenhang der Fragestellungen, rezente Ent-
wicklungen, Relevanz für Wissenschaft und Unterricht.  

Die Präsenzstunden werden durch eine umfangreiche prüfungsrelevante 

Pflichtlektüre komplettiert. 

2 5 

 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls: 
Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über vertiefte Kenntnisse in einem (oder meh-

reren verwandten) Teilbereichen der spanischen Linguistik: Sie können die Inhalte des Faches 

auf ihre Relevanz in Gesellschaft und Schule beurteilen, können sie für den Unterricht frucht-

bar machen und in vereinfachter Form weitervermitteln. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

B. Kompetenzbereich Literatur- und Kulturwissenschaft 

3. 
Wahlmodul: Vertiefung in spanischer Literatur- und  

Kulturwissenschaft 
SSt 

ECTS-

AP 

 SE Vertiefung in spanischer Literatur- und Kulturwissenschaft 

Wissenschaftliche Vertiefung ausgewählter Themenbereiche der Literatur- 

und Kulturgeschichte einschließlich selbstständiger Literaturrecherche 

durch die Studierenden sowie Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit 

2 5 

 Summe 2 5 
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 Lernziel des Moduls:  

Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über vertiefte Kenntnisse zum ausgewählten 

Themenbereich und sind in der Lage, eine Fragestellung aus diesem heraus selbstständig wis-
senschaftlich zu entwickeln und unter Einbeziehung der Forschungsliteratur schriftlich auszu-

arbeiten. Dies befähigt sie, in ihrem künftigen Beruf vorwissenschaftliche Arbeiten zu betreuen 

und den künftigen Schülerinnen und Schülern das Verständnis für einen wissenschaftlichen 
Zugriff auf literarische u. a. Fragestellungen zu vermitteln. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

4. 
Wahlmodul: Fragestellungen der spanischen Literatur- und  

Kulturwissenschaft 
SSt 

ECTS-

AP 

 VU Fragestellungen der spanischen Literatur- und Kulturwissenschaft 
Vertiefende Behandlung der Literatur- und Kulturgeschichte am Beispiel 

ausgewählter Epochen, Strömungen, Gattungen, kulturwissenschaftlicher 

Fragestellungen etc. 
Die Präsenzstunden werden durch eine umfangreiche prüfungsrelevante 

Pflichtlektüre komplettiert. 

2 5 

 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls:  

Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über vertiefte Kenntnisse zum ausgewählten 

Themenbereich und sind in der Lage, die behandelten Konzepte auf eine gemeinsam mit den 
vermittelten Inhalten zu prüfende Pflichtlektüre anzuwenden. Sie können die Inhalte des Fa-

ches auf ihre Relevanz in Gesellschaft und Schule beurteilen, sie für den Unterricht fruchtbar 

machen und in vereinfachter Form weitervermitteln. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

C. Kompetenzbereich Fachdidaktik 

5.
 Wahlmodul: Paradigmen und Methoden der fachdidaktischen  

Forschung 
SSt 

ECTS-

AP
 

a. VO Theorien der fachdidaktischen Forschung 
Theoriemodelle der fachdidaktischen Forschung werden vorgestellt und lie-

fern das Hypothesensystem für die Planung einer empiriebasierten fachdi-

daktischen Forschungsarbeit (Masterarbeit). 

1 2 

b. SE Methoden und Instrumente der unterrichtsspezifischen Fachdidak-

tikforschung  

Grundlegende Methoden der qualitativen und quantitativen empirischen 
Forschung werden vorgestellt und ihre Aussagekraft in Hinblick auf kon-

krete fachdidaktische Forschungsfragen des gewählten Unterrichtsfachs 

diskutiert (z. B. Fragebogenerhebungen, Interviews, qualitative und quanti-
tative Datenanalyse, Qualitative Inhaltsanalyse, Analyse von Filmsequen-

zen, Qualitative Beobachtung, Triangulation und Multiperspektivität etc.). 

2 3 

 Summe
 

3 5 

 Lernziel des Moduls:  

Die Absolventen und Absolventinnen dieses Moduls kennen grundlegende Theoriemodelle 

fachdidaktischer Forschung und können, auf dieses Hypothesensystem aufbauend, Faktoren 
beschreiben und analysieren, die bei der Planung einer empirischen Forschungsarbeit relevant 

sind. Sie können diese im Kontext entsprechender Forschungsfragen diskutieren, Daten gene-

rieren und hypothesengeleitet interpretieren. 
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Sie erwerben unterschiedliche Forschungsmethoden und können diese kontextspezifisch auf 

ihr gewähltes Unterrichtsfach anwenden. Sie nützen grundlegende Verfahren der Datenana-

lyse, erproben aktuelle Analysesoftwareprogramme und können ein fachdidaktisches For-
schungsprojekt (z. B. Masterarbeit) planen und strukturieren. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 
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Abschnitt 24: Unterrichtsfach Technisches und textiles Werken  

§ 1 Fachspezifisches Qualifikationsprofil 

Das Masterstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) im Unterrichtsfach Technisches und 

textiles Werken vertieft die gestalterisch-künstlerischen, technischen, fachwissenschaftlichen und fach-

didaktischen, die pädagogisch-wissenschaftlichen, bildungs- wissenschaftlichen Inhalte hinsichtlich der 

Professionalisierung für das Sekundarlehramt an verschiedenen Schultypen (Allgemeinbildung) und in 
unterschiedlich benannten Pflichtfächern des berufsbildenden Schulwesens (Bildungsanstalt für Ele-

mentarpädagogik BAfEP, Berufsbildende Höhere Schulen und Fachschulen für Mode und künstlerische 

Gestaltung). Es geht einerseits um die Weiterentwicklung einer eigenständigen gestalterisch-künstleri-
schen und technischen Praxis, andererseits um die Gestaltung eines Fachunterrichts, der den fachdidak-

tischen Grundsätzen und Schwerpunktsetzungen der Lehrpläne der jeweiligen Schularten entspricht, 

sowie den heterogenen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler Rechnung trägt.  

Darüber hinaus eröffnet das Masterstudium weitere Berufsfelder, wie außerschulische Jugenderziehung, 

Erwachsenenbildung, Kultur- und Medienarbeit u.a. Weiters soll das Studium zur Persönlichkeitsbil-
dung und Entfaltung sozialer Kompetenzen der Studierenden beitragen. Die Studierenden sollen befä-

higt werden, künstlerische, technische und gesamtgesellschaftliche Entwicklungen wahrzunehmen und 

mitzugestalten.  

Das Studium orientiert sich sowohl am Stand der Erschließung der Künste als auch am Forschungsstand 

der beteiligten Wissenschaften, nimmt Bezug auf die Lehrpläne der Sekundarstufe Allgemeinbildung 
und die darin enthaltenen allgemeinen und ganzheitlichen Bildungsziele. 

Besonderes Augenmerk wird auf die Bereiche Handwerk, Innovation, Nachhaltigkeit und neue Tech-

nologien gelegt, um Trends aufzuspüren, traditionelle Verfahren oder Materialien zeitgemäß zu erneu-

ern und die Erkenntnisse in die Entwicklung von Unterrichtsmodellen einfließen zu lassen.  

Die Absolventinnen und Absolventen haben eine inklusive Grundhaltung erworben. Das Ziel pädago-

gischen Handelns ist die Förderung jeder Schülerin und jedes Schülers gemäß ihrer und seiner indivi-

duellen Fähigkeiten und kreativen Möglichkeiten. Sie sind in der Lage, die Vielfalt der Fähigkeiten, 
Kenntnisse und Einstellungen der Lernenden für ihre Tätigkeit produktiv zu nutzen (z.B. Migrations-

hintergrund, sprachliche und ästhetische Bildung, Genderaspekte, besondere Bedürfnisse, politische, 

kulturelle und religiöse Fragestellungen, sozioökonomischer Status, Bildungshintergrund, Erwartung 

und Anspruch an das Bildungswesen). Sie betrachten die Fähigkeiten und Besonderheiten der Lernen-
den als Ressource und Potential für deren persönliche und soziale Entwicklung. Sie verfügen über Kom-

petenzen im Umgang mit Konflikten und zur Prävention von Gewalt. Die Absolventinnen und Absol-

venten sind sich der Gefahr stereotyper Zuschreibungen bewusst und können damit reflektiert umgehen.  

Die Studierenden besitzen Orientierungswissen. Sie verstehen Bildung nicht als Besitz, sondern als Pro-

zess und Praxis, beteiligen sich am Fachdiskurs und tragen aktiv zum Fach als lernendes System (Wis-
sens- und Erfahrungsaustausch) bei.  

(1) Gestalterisch-künstlerische und fachwissenschaftliche Kompetenzen  

Absolventinnen und Absolventen 

- verfügen über vertieftes Wissen und umfangreiche Fertigkeiten in den Fachbereichen Design, 

Körper, Raum und Technik und verfügen besonders im Bereich der angewandten Künste über 
ästhetische und im Bereich der Technik über technisch-forschende Lernerfahrungen 

- entwickeln, planen und realisieren professionell gestalterisch-künstlerische und/oder techni-

sche Projekte und agieren dabei transdisziplinär 

-  bauen ihre Professionalität in Hinblick auf Dokumentation und Präsentation ihrer gestalte-

risch-künstlerischen Arbeiten in unterschiedlichen Kontexten (etwa in Ausstellungen, Vorträ-

gen etc.) aus 

-  setzen Innovationsprozesse selbst in Gang und können diese auch im Kontext Schule initiieren 

und begleiten 

-  haben einen Überblick über neue, innovative technische und textile Technologien  

- hinterfragen kritisch die Vor- und Nachteile sowie die Herausforderungen neuer Technologien 

und deren Bedeutung für Individuen, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur 
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-  erkennen die Ambivalenzen der Technik in ihren Auswirkungen auf Mensch und Natur und 

streben eine Verortung in einem humanen Welt- und Menschenbild an 

- entwickeln und realisieren Projekte sowie Unterrichtsmodelle unter Einbeziehung neuer Tech-

nologien 

- kennen aktuelle Positionen in Kunst, Design, Architektur und Technik, analysieren deren Stra-

tegien und Methoden und ziehen Rückschlüsse in Bezug auf Gestaltungs- und Innovations-
prozesse  

- setzen kulturwissenschaftliche Methoden zur Beschreibung und Analyse von historischer und 

aktueller Kunst, Design, Architektur, Technik in Alltagsästhetik und gestalteter Umwelt ge-

zielt ein  

- finden individuelle, zeitgemäße gestalterisch-künstlerische und/ oder technische Lösungen für 

Frage- und Problemstellungen, die im Kontext der Projektarbeiten sowie des Lehrens in der 

Sekundarstufe Relevanz aufweisen 

- sind so in der Materie vertieft, dass sie eigenständig kultur- und medienwissenschaftliche 
Frage- und Problemstellungen erkennen, bearbeiten und vermitteln können und leisten selbst-

ständig Beiträge zum wissenschaftlichen Diskurs 

(2) Fachdidaktische Kompetenzen  

Absolventinnen und Absolventen 

- reflektieren aktuelle fachdidaktische Theorien und Fachinhalte schwerpunktmäßig in Bezug 
auf die unterschiedlichen Schultypen und stellen sie dar  

- planen Fachunterricht für unterschiedliche Schultypen auf Basis der aktuellen Werkpädagogik 

sowie der materiellen, sozialen und kulturellen Bedingungen der Schülerinnen und Schüler 

und unterrichten selbstständig  

- reagieren auf Anforderungen des Faches aktiv, agieren in Hinblick auf Methoden und Inhalte 

zeitgemäß und innovativ und können dies begründen 

- stimmen methodische Lehr-Lern-Formen auf die unterschiedlichen Altersgruppen, Schulty-

pen und außerschulischen Bereiche ab, setzen sie flexibel und situationsgerecht im Unterricht 

ein und nutzen dabei produktiv die Vielfalt der Fähigkeiten, Kenntnisse und Einstellungen der 
Lernenden für ihre Tätigkeit  

- untersuchen ihre Umwelt forschend und interdisziplinär, reflektieren die Ergebnisse kritisch-

konstruktiv und vermitteln fachrelevante Inhalte (Unterrichtsprinzip „Umweltbildung“, 

“Mehrperspektivität”) 

- beurteilen und fördern im Sinne des Unterrichtsprinzips „Medienerziehung“ die Orientierung 

der/des Einzelnen in der Gesellschaft und der konstruktiv-kritischen Haltung gegenüber den 

gewonnenen Erfahrungen  

- schätzen im Sinne einer kritischen technischen Bildung die Bedeutung und Gefahren techni-

scher Errungenschaften ein und können die Folgen technischer Innovationen kritisch beurtei-

len 

- planen und realisieren routiniert institutionsübergreifende Projekte und berücksichtigen dabei 

Heterogenität und Diversität 

- schaffen Rahmenbedingungen für die Entfaltung kreativer Potenziale und gehen dabei auf die 

besonderen Bedürfnisse und Entwicklungsprozesse der unterschiedlichen Altersgruppen ein 

- sind gewandt im Begleiten und Unterstützen von Lernprozessen und in der Beurteilung des 

Leistungsstandes von Lernenden  

- bearbeiten eigenständig fachdidaktische Frage- und Problemstellungen auf wissenschaftli-

chem Niveau  

- setzen affektive und soziale Faktoren gezielt zur Gestaltung des Unterrichts ein (Teamarbeit, 

Aufbau wertschätzender Beziehungen und eines positiven Schulklimas, Umgang mit Konflik-
ten, Kommunikation mit Eltern und „social communities“) 

(3) Vernetzungskompetenzen  
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Absolventinnen und Absolventen 

- vertiefen ihre Erkenntnisse über Zusammenhänge zwischen den Inhalten von Fachpraxis, 

Fachwissenschaft, Fachdidaktik, Bildungswissenschaften und Schulpraxis und wenden diese 

an 

- setzen reflektiert fachdidaktische und bildungswissenschaftliche Konzepte mit den Erfahrun-

gen aus der Unterrichtspraxis in Beziehung  

- planen und realisieren fächerverbindenden Unterricht und Unterrichtsprinzipien unter Berück-

sichtigung der Bezugsfelder Fachpraxis, Fachwissenschaft, Fachdidaktik und Bildungswissen-
schaften und unter Einbeziehung der verschiedenen Schultypen 

- bewerten die Wirksamkeit des Einsatzes von Unterrichtsmedien und - Methoden aus der Sicht 

der Bezugsfelder 

- erfassen, beurteilen und fördern gezielt die Entwicklung der rezeptiven wie produktiven Fä-

higkeiten von Schülerinnen und Schülern in unterschiedlichen Lernsituationen 

- erkennen die Relevanz der theoretischen Grundlagen und methodischen Konzepte von Diver-

sität, Inklusion und Gender Studies und richten schulische Interaktionsprozesse danach aus. 

 

§ 2  Zulassung 

(1) Die Zulassung zum Masterstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) im Unterrichts-

fach Technisches und textiles Werken setzt für externe Bewerberinnen und Bewerber zusätzlich 

zu den allgemeinen Zulassungsbedingungen für ordentliche Studien und den Zulassungsbedin-

gungen für das Lehramtsstudium allgemein die Erfüllung der qualitativen Zulassungsbedingun-
gen voraus. 

(2) Die künstlerische Zulassungsprüfung zum Nachweis der qualitativen Zulassungsbedingungen 

orientiert sich an den Anforderungen des Bachelorabschlusses für das Lehramt Technisches und 

textiles Werken Sekundarstufe (Allgemeinbildung) im gemeinsam eingerichteten Studium.  

Nähere Bestimmungen über die Zulassungsprüfung, die Absolvierung der Module, sowie der Masterar-

beit und deren Verteidigung werden durch Richtlinien der Curriculumskommission festgelegt (Leitfa-

den). 

 

§ 3 Teilungsziffern  

(1) Künstlerischer Einzelunterricht (KE): 7 

(2) Seminar (SE): 15 

(3) Vorlesung mit Übung (VU): 7  

 

§ 4 Pflichtmodule 

Es sind Pflichtmodule im Umfang von insgesamt 25 ECTS-AP zu absolvieren.  

1.
 

Pflichtmodul: Innovation und Tradition SSt 
ECTS-

AP
 

a. KE Design und Innovationsmanagement (Basics) 

Vision und Innovation- Innovationsprozesse und Innovationsstrategien, kri-

tischer Umgang mit Innovationsprozessen und -strategien, Rahmenbedin-
gungen von Innovationsprozessen für die gesellschaftliche, ökonomische 

und kulturelle Entwicklung; Entwicklung innovativer Projektideen und ent-

sprechende Umsetzung unter Berücksichtigung traditioneller Technolo-
gien, aktueller Entwicklungen und innovativer Technologien in Technik, 

Kunst und Design 

2 2 

b. VU Technologien der Zukunft 
Erkennen aktueller Tendenzen, Umgang mit zukunftsweisenden Technolo-

gien. Erkennen von Potenzialen sowie Beschäftigung mit deren Gefahren. 

2 2 
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Experimentieren in ausgewählten Bereichen und kreieren von Anwen-

dungsmöglichkeiten für eigenen Projekte 

c. VO Art talk and art review 

Erkennen und Reflektieren von projektrelevanten Kontexten aus verschie-

denen Bereichen wie Kunst, Design, Architektur, Ingenieurwissenschaft, 
Wissenschaft, Handwerk, etc.  

Diskurse zu aktuellen Positionen in Architektur, Design, Kunst und Tech-

nologie 

1 1 

d. VU Kuratorische Praxis und Museologie 

Kennen aktuelle Tendenzen in der Ausstellungs- und Museumsarbeit; ken-

nen traditionelle und aktuelle Vermittlungsstrategien im Museums- und 
Ausstellungsbereich,  praktische Umsetzung der kuratorischen Konzepte im 

Zuge einer Projektarbeit (erstellen für die eigenen Projektarbeit und die Pro-

jektarbeit in der Schule kuratorische Konzepte) 

2 1 

e. KE Projekt 1 MA 

Entwickeln eigene gestalterisch-künstlerischer Konzepte und deren Reali-

sierung in Projekten – unter Berücksichtigung soziologischer, politischer, 

genderspezifischer, funktionaler, ökonomischer und ökologischer Zusam-
menhänge. Sind routiniert dabei ihre Projekte zu reflektieren, kritisch zu 

hinterfragen, in öffentlichen Präsentationen zu vermitteln und zu diskutie-

ren  

5 4 

f. KE Projekt 2 MA 

Entwicklung eigener gestalterisch-künstlerischer Konzepte und deren Rea-

lisierung in Projekten – unter Berücksichtigung soziologischer, politischer, 
genderspezifischer, funktionaler, ökonomischer und ökologischer Zusam-

menhänge. Sind routiniert dabei ihre Projekte zu reflektieren, kritisch zu 

hinterfragen, in öffentlichen Präsentationen zu vermitteln und zu diskutie-
ren 

5 4 

 Summe
 17 14 

 Lernziel des Moduls: 
Die Absolventinnen und Absolventen können innovative Projektideen entwickeln und gestal-

terisch-künstlerische Projekte konzipieren und realisieren. Sie wenden dabei entsprechende 

Strategien zu deren Umsetzung an, weil sie über ein vertieftes und erweitertes, umfangreiches 
Fachwissen und Fachkompetenz in den Bereichen Design, Körper, Raum und Technik durch 

die Arbeit an Projekten verfügen. Sie wissen um die Bedeutung und kennen die Rahmenbedin-

gungen von Innovationsprozessen für die gesellschaftliche, ökonomische und kulturelle Ent-
wicklung und reflektieren diese kritisch. Sie entwerfen und realisieren institutionenübergrei-

fende interdisziplinär und gegebenenfalls transnationale Projekte und hinterfragen und disku-

tierten kritisch verschiedener Bereiche wie Kunst, Design, Architektur, Ingenieurwissenschaft, 

Wirtschaft, Handwerk etc. (transdiziplinärer Ansatz). Weiters wissen die Teilnehmerinnen 
über traditionelle und aktuelle Vermittlungsstrategien im Museums- und Ausstellungsbereich 

Bescheid. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 
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2.
 

Pflichtmodul: Fachdidaktik SSt 
ECTS-

AP
 

a. SE Unterrichtsforschung Werken 

Erforschen und Reflektieren von Bildungsprozessen, methodologische 

Grundlagen zur Erforschung ästhetischer Erfahrungs- und Bildungspro-
zesse im Fachunterricht; ästhetische Forschungsschwerpunkte bilden und 

zielorientiert geeignete Maßnahmen zur Dokumentation und Auswertung 

einsetzen und entsprechend auswerten, mit dem Ziel zur Weiterentwicklung 

des Unterrichtsfaches beizutragen 

2 2 

b. SE Fachdidaktische Vertiefung 1 

Vertiefung und Professionalisierung der fachdidaktischen Kompetenzen 
hinsichtlich der ausgewählten Fachbereiche und deren Umsetzung in der 

Schulpraxis; Berücksichtigung neurowissenschaftlicher und neuro-pädago-

gischer Erkenntnisse für den Unterricht; Weiters wird auf eine projektori-

entierte, fächerverbindende Unterrichtsgestaltung in inklusiven und außer-
schulischen Lernsettings eingegangen. 

2 2 

c. SE Fachdidaktische Vertiefung 2 

Vertiefung und Professionalisierung fachdidaktischer Kompetenzen, Indi-
viduelle, aus der eigenen Unterrichtspraxis resultierende Erfahrungen als 

auch didaktische bzw. künstlerisch-praktische Fragestellungen werden in 

den fachlichen Diskurs gebracht, reflektiert und vertieft; Planung, Durch-
führung und Reflexion von Fachunterricht unter Berücksichtigung neuester 

Erkenntnisse und Technologien; 

 

2 3 

 Summe
 

6 7 

 Lernziel des Moduls: 
Die Absolventinnen und Absolventen beziehen Ergebnisse der Neurowissenschaften in ihr pä-
dagogisches Handeln ein, um motorische Fertigkeiten und die Wahrnehmung gezielt zu för-

dern. Sie begreifen, dass die Entwicklung des Unterrichtsfaches und die verschiedenen Fach-

bezeichnungen mit gesellschaftlichen Bedingungen zusammenhängen. Weiters können sie ei-
nen ästhetischen Forschungsschwerpunkt bilden und zielorientiert geeignete Maßnahmen der 

Dokumentation und Auswertung einsetzen, sowie Fachliteratur und Forschungsergebnisse aus-

werten und mit ihrer eigenen Forschung verknüpfen. So verbinden sie Theorie und Praxis im 

Sinne ästhetischer Forschung und können Ergebnisse präsentieren, kommunizieren und ver-
mitteln. Sie sind im Stande Erfahrungen aus der eigenen schulischen Unterrichtspraxis mit di-

daktischen Konzepten bzw. künstlerisch-praktischen Fragestellungen zu verbinden, fachdidak-

tisch zu reflektieren, handlungsorientiert zu argumentieren und in einen fachlichen Diskurs zu 
stellen. Auf dieser Grundlage planen, gestalten und reflektieren sie Werkunterricht fächerver-

bindend und projektorientiert auf Basis zeitgemäßer Werkpädagogik unter Berücksichtigung 

von Inklusion und Diversität.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

3.
 

Pflichtmodul: Methodologie und Studiendesign SSt 
ECTS-

AP
 

 SE Empirische Sozial- und Unterrichtsforschung 

Vertiefung fachwissenschaftlicher Kenntnisse und Anwendung von Theo-
rien, Methoden und Forschungsansätzen der Unterrichtsforschung (qualita-

tiv und quantitativ - Entwurf von Studiendesigns). 

Ergebnisse werden aufbereitet, interpretiert und im wissenschaftlichen Dis-
kurs in adäquater sprachlicher Form diskutiert. 

2 4 
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Selbstständige Bearbeitung einer fachrelevanten oder gestalterisch-künstle-

rischen Themenstellung aus den einschlägigen Bezugswissenschaften Die 
eigene künstlerische Praxis wird in einen wissenschaftlich-künstlerischen 

Kontext eingebettet sowie in adäquater Form sprachlich und visuell ausge-

arbeitet. 

 Summe
 

2 4 

 Lernziel des Moduls: 
Die Absolventinnen und Absolventen kennen vielfältige Theorien, Methoden und Forschungs-
ansätze, die für die Erstellung einer Forschungsarbeit von Relevanz sind. Auf dieser Grundlage 

erarbeiten sie sich das für die Erstellung ihrer Masterarbeit nötige themenbezogene Fachwissen 

selbstständig. So bringen sie ihr Erfahrungswissen mit wissenschaftlichen Theorien in Verbin-

dung und verwenden die für ihren Forschungsansatz angemessenen Methoden. Sie vertreten 
im wissenschaftlichen Diskurs ihren Standpunkt. Sie können ihre eigene gestalterische Praxis 

in einen wissenschaftlich-künstlerischen Kontext einbetten sowie in adäquater Form sprachlich 

und visuell ausarbeiten 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 
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Abschnitt 26: Spezialisierung Medienpädagogik 

§ 1 Fachspezifisches Qualifikationsprofil 

Das Masterstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) mit der Spezialisierung Medienpäda-

gogik befähigt seine Absolventinnen und Absolventen zur Leitung und Gestaltung komplexer mediali-

sierter Arbeits-, Lern- und Bildungskontexte. Sie sind in der Lage, adäquate Forschungsdesigns für 

Problemstellungen aus den Bereichen der Medienpädagogik zu erstellen, gegenstandsangemessene Me-
thoden auszuwählen und anzuwenden sowie Instrumente für die Evaluation und Qualitätsentwicklung 

im Kontext medienpädagogischer Themenstellungen verantwortlich einzusetzen. Sie haben weiter spe-

zielle Kenntnisse im Bereich der Mediendidaktik sowie Medienbildung und sind fähig, für konkrete 
medienpädagogische Problemstellungen Lösungen zu entwerfen und umzusetzen, strategische Entwick-

lungen zu planen und zu evaluieren sowie geeignete Beratungsangebote bereitzustellen. Auf der Basis 

ihrer spezialisierten Fähigkeiten und Fertigkeiten der Problembearbeitung sind sie imstande, innovative 

Lösungen an den Nahtstellen von medienpädagogischen Fragestellungen und fachdidaktischen sowie 
inhaltlichen Aspekten der Unterrichtsfächer zu entwickeln und Wissen aus verschiedenen Bereichen zu 

integrieren. Darüber hinaus sind sie überall dort einsetzbar, wo hoch spezialisierte Medienkompetenzen 

und Kenntnisse der Medienbildung sowie begriffliches, methodisches, theoriegeleitetes, vernetztes und 
problemlösungsorientiertes Denken, die Fähigkeit zur Erwägung von Alternativen und zur Synthese 

unterschiedlicher Zugänge, konzeptuelle Kreativität und eigenständiges Erschließen und Verarbeiten 

von Wissens- und Informationsquellen unter Bedingungen der Medialisierung und Digitalisierung er-
forderlich sind. 

 

§ 2 Teilungsziffern 

(1) Seminar (SE): 20 

(2) Vorlesungen verbunden mit Übungen (VU): 25  

 

§ 3 Pflichtmodule 

Es sind folgende Pflichtmodule im Umfang von insgesamt 25 ECTS-AP zu absolvieren: 

1. Pflichtmodul: Lernen, Wissen und Bildung im digitalen Zeitalter SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Medien – Wissen – Bildung  
Auseinandersetzung mit historischen und aktuellen Diskursen sowie Er-
werb von vertiefenden Kenntnissen über Theorien und Konzepte von Me-

dien, Wissen, Lernen und Bildung sowie deren Vermittlung 

1 2 

b. SE Bildung in der Medien- und Wissensgesellschaft 

Auseinandersetzung mit gesellschaftstheoretischen Selbstbeschreibungen 

und Bildungsprozessen im Lichte von Mediendynamiken und Medialisie-

rungsprozessen 

2 3 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls:  
Das Modul vermittelt Bedingungen und Anforderungen des Lernens und der Bildung im Zeit-

alter digitaler Medien. Studierende sind in der Lage, Zusammenhänge zwischen gesellschaft-

lichen Veränderungen und technisch-medialen Entwicklungen transparent zu benennen. Sie 
erwerben die Fähigkeit, die Bedeutung historischer und zeitgenössischer Mediendiskurse an-

gemessen einschätzen und beschreiben zu können.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 
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2. Pflichtmodul: Bildung in Medienwelten  SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Medienwelten von Kindern und Jugendlichen 

Beispielbezogene Auseinandersetzung mit aktuellen Trends und For-

schungsergebnissen sowie exemplarische Analysen und Evaluation von 
Medienangeboten für Kinder und Jugendliche (einschließlich Lern- und 

Edutainment-Software, Computerspiele etc.) 

1 2 

b. SE Medienkompetenz und Medienbildung 
Im Seminar werden theoretische und praktische Aspekte der Medienkom-

petenz und Medienbildung in vertiefender Weise behandelt. Dabei geht es 

um die Klärung relevanter Dimensionen und Kompetenzbereiche sowie um 
Fragen nach dem Selbst- und Weltverhältnis im Kontext medienkultureller 

Entwicklungsdynamiken und deren Bedeutung für schulische und außer-

schulische Kontexte. 

2 3 

 Summe 3 5 

 Lernziel des Moduls:  

Die Kenntnis verschiedener Medienkompetenzmodelle versetzt Studierende in die Lage, Ein-
sicht in das spezifische Profil einer Medienbildung zu gewinnen, die den Anforderungen der 

Wissensgesellschaft gerecht wird. Sie analysieren und bewerten gängige Lern- und Edutain-

ment-Software sowie Lernplattformen und multimediale Lernumgebungen im Hinblick auf de-
ren didaktische Eignung und klären deren Einsatzmöglichkeiten. Studierende können den Bil-

dungswert von traditionellen und neuen Medien abschätzen und ihre Relevanz unter Aspekten 

der Diversität, der sozioökonomischen Lagen, sozialen Zugehörigkeiten und Milieus sowie der 

Genderdifferenzierung reflektieren. 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 

3. Pflichtmodul: Medienanalyse  SSt 
ECTS-

AP 

a. VO Kommunikationsprozesse in den Medien 
Exemplarische Auseinandersetzung mit medienspezifischen Kommunikati-

onsprozessen im Bereich der Print-, Online- oder der audiovisuellen Medien 

2 5 

b. VU Kommunikationsdesign  
Beispielbezogene Auseinandersetzung mit aktuellen Trends der Kommuni-

kationsgestaltung in ausgewählten Medien; Einführung und Erprobung von 

qualitativen und quantitativen Methoden der Medienanalyse; kritische Ana-
lyse von Medienprodukten und Diskussion über Qualitätsstandards 

2 5 

 Summe 4 10 

 Lernziel des Moduls:  
Fundierte, breit angelegte Kenntnisse in einem zentralen Gebiet der Medienkommunikation 

und die Kompetenz zur kritischen Analyse von Medienprodukten 

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 
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4. Pflichtmodul: Medienforschung SSt 
ECTS-

AP 

a. VU Methoden der Medienforschung  

Exemplarische Auseinandersetzung mit ausgewählten Methoden der (em-

pirischen) Medienforschung; Überblick über zentrale Fragestellungen und 
Ergebnisse der Mediendidaktik, der Evaluation von Medienanwendungen 

und der Mediensozialisationsforschung; kritische Reflexion der For-

schungsstrategien 

1 2 

b. SE Fallstudien zu aktuellen Medienfragen im schulischen Kontext 

Beispielbezogene Auseinandersetzung mit aktuellen Problemen und Fra-

gestellungen in ausgewählten Themenfeldern der schulbezogenen Medi-
enbildung, Unterrichtsforschung, Mediensozialisationsforschung sowie 

Lern- und Bildungskulturforschung 

1 3 

 Summe 2 5 

 Lernziel des Moduls:  

Studierende vertiefen die Kenntnis verschiedener Forschungsmethoden und erproben diese an 

professionsbezogenen Problemstellungen.  

 Anmeldungsvoraussetzung/en: keine 

 



Anlage 1: Äquivalenzliste 

Master-Studium Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung 

Teil I, § 9 Masterarbeit und Verteidigung der Masterarbeit 

Curriculum in der Fassung des Mitteilungsblattes 
vom 19. Juni 2019, 70. Stück 

Curriculum in der Fassung des 
Mitteilungsblattes vom 22. Juni 2021, 49. Stück 

Teil I, 
§ 10 

27,5 ECTS-AP Masterarbeit Teil I, 
§ 10 

5 ECTS-AP Modul „Konzeption der 
Masterarbeit“ 
und 
22,5 ECTS-AP Masterarbeit 

 

Teil III, Abs. 2: Bildnerische Erziehung 

Curriculum in der Fassung des Mitteilungsblattes 
vom 19. Juni 2019, 70. Stück 

Curriculum in der Fassung des 
Mitteilungsblattes vom 22. Juni 2021, 49. Stück 

Teil III, 
Abs. 4, 
§ 3 

PM 3 
KE Eigenständiges künstlerisches Projekt 
(3 SSt/10 ECTS-AP) 

Teil III, 
Abs. 3, 
§ 3 

PM 3 
KE Vertiefung Kunstpraxis I (1 SSt/3 
ECTS-AP) 
und 
PM 4 
KE Vertiefung Kunstpraxis II (1 SSt/3 
ECTS-AP) 
und 
PM 5 
KE Vertiefung Kunstpraxis III (1 SSt/4 
ECTS-AP) 

 

Teil III, Abs. 16: Katholische Religion 

Curriculum in der Fassung des Mitteilungsblattes 
vom 19. Juni 2019, 70. Stück 

Curriculum in der Fassung des 
Mitteilungsblattes vom 22. Juni 2021, 49. Stück 

Teil III, 
Abs. 18, 
§ 3 

PM 1a 
VO Wissenschaftstheorie und 
interdisziplinäres Lernen (1 SSt/2 ECTS-
AP) 

Teil III, 
Abs. 17, 
§ 3 

PM 2a 
VO Theologische Themen in der 
Darstellung der gesamten Bibel (2 
SSt/2,5 ECTS-AP) 

Teil III, 
Abs. 18, 
§ 3 

PM 1b 
PS Genderspezifische Aspekte in 
philosophisch-theologischen Fächern (2 
SSt/2,5 ECTS-AP)  

Teil III, 
Abs. 17, 
§ 3 

PM 2b 
VU Biblische Exegese an 
Schlüsseltexten (1 SSt/2,5 ECTS-AP) 

Teil III, 
Abs. 18, 
§ 3 

PM 1c 
VO Allgemeine Sakramententheologie (2 
SST/3 ECTS-AP)  

Teil III, 
Abs. 17, 
§ 3 

PM 1a 
VO Soziallehre der Kirche (2 SSt/3 
ECTS-AP)  

Teil III, 
Abs. 18, 
§ 3 

PM 2a 
VU Kirchenrecht Grundlagen (1 SSt/2 
ECTS-AP) 

Teil III, 
Abs. 17, 
§ 3 

PM 1b 
VO Grundlagen ökumenischer 
Theologie (1 SSt/2 ECTS-AP) 

Teil III, 
Abs. 18, 
§ 3 

PM 2b 
VU Gegenwart analysieren und 
theologisch deuten (1 SSt/4 ECTS-AP) 

Teil III, 
Abs. 17, 
§ 3 

PM 4b 
VU Gegenwart analysieren unter 
besonderer Berücksichtigung 
genderspezifischer Aspekte (1 SSt/2 
ECTS-AP) 



Teil III, 
Abs. 18, 
§ 3 

PM 2c 
SE Bildungsprozesse theologisch 
reflektieren (1 SSt/4 ECTS-AP) 

Teil III, 
Abs. 17, 
§ 3 

PM 3b 
Bildungsprozesse theologisch 
reflektieren (1 SST/2 ECTS-AP) 
und 
PM 4d 
VO Spezielle Themen der 
Kirchengeschichte (1 SSt/2 ECTS-AP) 

Teil III, 
Abs. 18, 
§ 3 

PM 3a 
VO Sakramentenrecht (1 SSt/1 ECTS-AP)

Teil III, 
Abs. 17, 
§ 3 

PM 4c 
Spezielle Themen der Dogmatik 
(2SST/2,5 ECTS-AP)  

Teil III, 
Abs. 18, 
§ 3 

PM 3b 
VU Religionsdidaktik Vertiefung (2 SSt/3 
ECTS-AP) 

Teil III, 
Abs. 17, 
§ 3 

PM 3a 
VU Religionsdidaktik Vertiefung (2 
SSt/3 ECTS-AP) 

Teil III, 
Abs. 18, 
§ 3 

PM 3c 
SE Kooperative Religionsdidaktik II (2 
SSt/3,5 ECTS-AP) 

Teil III, 
Abs. 17, 
§ 3 

PM 4a 
SE Interreligiöse Kooperative 
Religionsdidaktik (2 SSt/3,5 ECTS-AP) 

 

Teil III, Abs. 24: Inklusive Pädagogik 

Curriculum in der Fassung des Mitteilungsblattes 
vom 19. Juni 2019, 70. Stück 

Curriculum in der Fassung des 
Mitteilungsblattes vom 22. Juni 2021, 49. Stück 

Teil 
III, 
Abs. 
25, § 3 

PM 1a  
Vertiefende Lehrveranstaltung zu 
interpretativen Forschungsmethoden (- 
SSt/2,5 ECTS-AP) 

Teil III, 
Abs. 25, 
§ 3 

PM 1a 
VU Geschichte und Ethik der 
Pädagogik bei Lernschwierigkeiten und 
intellektueller Behinderung (2 SSt/3 
ECTS-AP) 

Teil 
III, 
Abs. 
25, § 3 

PM 1b 
Vertiefende Lehrveranstaltung zu 
standardisierten Forschungsmethoden (- 
SSt/2,5 ECTS-AP) 

Teil III, 
Abs. 25, 
§ 3 

PM 1b 
SE Kognitive Entwicklung und Lernen 
(2 SSt/3 ECTS-AP) 

Teil 
III, 
Abs. 
25, § 3 

PM 1c 
Forschungsseminar (2 SSt/2,5 ECTS-AP) 

Teil III, 
Abs. 25, 
§ 3 

PM 1c 
SE Forschungsseminar mit 
Schwerpunkt Schul- und 
Unterrichtsentwicklung im Kontext 
Inklusiver Pädagogik (2 SSt/2,5 ECTS-
AP) 

Teil 
III, 
Abs. 
25, § 3 

PM 1d 
SE Verfahren der Qualitätssicherung und 
Schulentwicklung (2 SSt/2,5 ECTS-AP) 

Teil III, 
Abs. 25, 
§ 3 

PM 1d 
SE Pädagogik bei 
Mehrfachbehinderungen (2 SSt/1,5 
ECTS-AP) 

Teil 
III, 
Abs. 
25, § 3 

PM 2a 
PS Vertiefung von Beratungstechniken und 
-kompetenzen (1 SSt/2 ECTS-AP) 

Teil III, 
Abs. 25, 
§ 3 

PM 2a 
SE Entwicklungsorientierte Diagnostik 
und individuelle Leistungsbeurteilung 
(2 SSt/3 ECTS-AP) 

Teil 
III, 
Abs. 
25, § 3 

PM 2b 
PS Kooperation und Beratung im 
Kollegium (2 SSt/3 ECTS-AP) 

Teil III, 
Abs. 25, 
§ 3 

PM 3b 
SE Unterstützte Kommunikation (2 
SSt/2 ECTS-AP) 

Teil 
III, 
Abs. 
25, § 3 

PM 3a 
SE Inklusive Didaktik (2 SSt/2,5 ECTS-
AP) 

Teil III, 
Abs. 25, 
§ 3 

PM 2b 
SE Didaktische Modelle und Konzepte 
inklusiven Unterrichts im Kontext von 
Lernschwierigkeiten und intellektueller 
Behinderung I (2 SSt/3,5 ECTS-AP) 



Teil 
III, 
Abs. 
25, § 3 

PM 3b 
PS Kooperatives Lernen initiieren, 
gestalten, (weiter-)entwickeln (2 SSt/2,5 
ECTS-AP) 

Teil III, 
Abs. 25, 
§ 3 

PM 2c 
SE Didaktische Modelle und Konzepte 
inklusiven Unterrichts im Kontext von 
Lernschwierigkeiten und intellektueller 
Behinderung II (2 SSt/3,5 ECTS-AP) 

Teil 
III, 
Abs. 
25, § 3 

PM 3c 
UE Barrierefreiheit und Leichte Sprache (2 
SSt/2,5 ECTS-AP) 

Teil III, 
Abs. 25, 
§ 3 

PM 3a 
SE Sprach- und 
Kommunikationsentwicklung: 
Diagnose und Förderung (1 SSt/2 
ECTS-AP) 

Teil 
III, 
Abs. 
25, § 3 

PM 3d  
UE Assistierende Technologie (2 SSt/2,5 
ECTS-AP) 

Teil III, 
Abs. 25, 
§ 3 

PM 3c 
UE Assistierende Technologien und 
spezielle Hard- und Software (1 SSt/1 
ECTS-AP) 
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